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Vor Eintritt in die Tagesordnung

Informationen und Beschlüsse zu den Komplexen

– Mitteilungen des Vorsitzenden,

– Überweisungen an die Unterausschüsse,

– Konsensliste,

– sonstige geschäftliche Mitteilungen,

soweit nicht in der Ausschusssitzung darüber diskutiert wurde,

sind gegebenenfalls im Beschlussprotokoll verzeichnet.

Punkt 1 der Tagesordnung

	Anmietung neuer Büroflächen

Vertrauliches Schreiben des Senats - Fin I D - vom 1.11.05

(1201/518 20, 517 15)
	3564
Beratung ggfs. vertraulich!


Abg. Schruoffeneger (Grüne) meint, dem Bericht rote Nr. 3564 sei zu entnehmen, dass in 2006 eine Summe von gut 900 000 € und in 2007 200 000 € zu viel im Ansatz seien. Die Grünen beantragten, entsprechende Kürzungen vorzunehmen und das Geld zu Kapitel 17 05 – Leistungen an die Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften – umzuschichten. Im Bereich des Religionsunterricht habe sich eine Lücke in Höhe 1,258 Mio. € gezeigt, die auf diese Weise sauberer geschlossen werde, als – wie angekündigt – im Rahmen des Haushaltsvollzugs.
Abg. Kaczmarek (CDU) stellt in Frage, dass die Suche nach alternativen landeseigenen Gebäuden, so zum Beispiel Am Karlsbad oder Bredtschneider Straße, intensiv genug betrieben worden sei. Auch vermisse er die Kontaktaufnahme mit landeseigenen Unternehmen. So verfüge das Areal Flughafen Tempelhof über große Büroreserven. Er sei nicht sicher, ob in öffentlicher Sitzung Zahlen genannt werden könnten.

Stellv. Vors. Hoffmann schlägt den Ausschluss der Öffentlichkeit vor.

[Ausschluss der Öffentlichkeit: 11.16 – 11.43 Uhr]

Im Weiteren siehe nichtöffentliche Anlage zu diesem Inhaltsprotokoll.

Punkt 2 der Tagesordnung

	Haushaltsgesetz 2006/2007 -
Vorlage - zur Beschlussfassung - 

über Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans

von Berlin für die Haushaltsjahre 2006/2007 - HG 06/07

Drs 15/4127

mit der Anlage Haushaltsplan von Berlin

für die Haushaushaltsjahre 2006 und 2007 in 11 Bänden

hierzu:

Austauschseiten mit Anschreiben 

SenFin - II B - vom 18.8.05

Austauschseiten SenFin

betr. Kapitel 15 31 (Seiten 75-79)

Austauschseiten SenFin

betr. Kapitel 15 30 (Seiten 59-62)
unter Einbeziehung von
a) Bericht über die Finanzplanung 2005 bis 2009
Drs 15/4160

(auf Antrag aller Fraktionen)

b) Investitionsplanung 2005 bis 2009
Übersendungsschreiben SenFin

– II A – vom 16.8.05

c) Maßnahmegruppen des Haushaltsplanentwurfs

2006/2007
Schreiben SenFin - II B 11 - vom 23.8.05

d) Statusbericht
Bericht des Senats - Fin II B - vom 16.8.05

betr. Auflagenbeschluss Nr. 59 zum Hh 04/05

e) Verwaltung von Bundes- und EU-Mitteln
Mitteilung - zur Kenntnisnahme -

(Auflagenbeschluss Nr. 5)

Drs 15/4149

(Besprechung auf Antrag der Grünen)
	3100
3100 A
3100 B
3100 C
3173
3183
3186
3160
3234



Fortsetzung der 2.   L e s u n g     der Einzelpläne


Kapitel 29 09 – Zuweisungen an die Bezirke
	
	
	hierzu:

	
	a)
	Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2006/07

Schreiben SenFin - II D usw. vom 9.11.05
	3601


	
	
	hierzu:

	
	
	Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2006/07

Empfehlung der AG Bezirke vom 14.11.05
	3601 A



	
	b)
	Anpassung von Vorschriften mit dem Ziel,

den Bezirken die Erfüllung ihrer Einsparvorgaben

zu ermöglichen

Mitteilung AG Bezirke vom 1.9.05
	2738 A



Der Ausschuss erklärt ohne Aussprache die Besprechung 2987 für erledigt und nimmt den Bericht 2987 B zur Kenntnis.


Bezirke

	
	
	hierzu:

	
	a)
	24. Bericht zur Stadterneuerung

Vorlage - zur Kenntnisnahme - Drs 15/3790

(Besprechung auf Grüne-Antrag)
	2987
Haupt

	
	
	hierzu liegt noch vor:

	
	
	24. Bericht zur Stadterneuerung

Ergänzungsbericht SenStadt – IV C 31 – vom 22.9.05
	2987 B



Keine Wortmeldungen.

	
	aa)
	Dauer der Bearbeitung eines Wohngeldantrages

Bericht SenStadt vom 11.05 - IV A 38 -
	3054 C



Abg. Schruoffeneger (Grüne) stellt fest, dass die Bearbeitungsdauer von Wohngeldanträgen bei den Bezirken sehr unterschiedlich sei. Die Begründung, die Bearbeitungsdauer stünde im unmittelbaren Zusammenhang mit der vollständigen Vorlage aller für die Bearbeitung notwendigen Nachweise und Unterlagen durch die Antragsteller, sei nicht ausreichend, denn es sei auszuschließen, dass die Antragsteller in Mitte in der Lage seien, vollständige Anträge abzugeben, während dies Neuköllner oder Marzahner grundsätzlich nicht könnten. Die Ursachen für die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten müssten demnach woanders liegen, und er frage, ob es hierzu eine Analyse gebe. Er werde nachher die Bezirke mit besonders langer Bearbeitungszeit zu diesem Thema befragen.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) weist darauf hin, dass eine positive Tendenz zu verzeichnen sei und laut roter Nr. 3054 C Lichtenberg nunmehr 4-6 Wochen und Marzahn-Hellersdorf sogar nur noch 1 Woche Bearbeitungszeit hätten. Es sei aber nicht nachvollziehbar, warum nicht alle Bezirke die Bearbeitungsdauer von 4 Wochen einzuhalten im Stande seien. Den Einwand, wegen Personaleinsparungen über kein Beschleunigungspotential mehr zu verfügen, könne er nicht gelten lassen, da der Einsatz von Kräften aus dem Personalüberhang durchaus möglich sei. Der Großteil der Bezirke leiste jedoch auf dem Gebiet vernünftige Arbeit. Der Ausschuss solle deshalb sein Augenmerk auf Steglitz-Zehlendorf und Pankow richten, die es nicht für nötig befunden hätten, über die derzeitigen Bearbeitungszeiten zu unterrichten, sowie vor allem Tempelhof-Schöneberg, dessen Begründung er für ein Ärgernis halte. Ein Bezirk, der 2004 einen Jahresüberschuss von fast 10 Mio. € erwirtschaftet habe, könne nicht behaupten, kein Beschleunigungspotential mehr zu besitzen. Er halte einen Folgebericht für nötig, damit der Bezirk erkläre, wie er den Stau abzubauen gedenke.

Sen Dr. Sarrazin (Fin) richtet den Blick auf die Feststellung, dass sich durch Hartz IV die Anzahl der Anträge halbiert habe. Bei gleichem Personalbestand folge daraus, dass es keinen weiteren Stau mehr geben werde. Dass in den einzelnen Bezirken unterschiedliche Methoden der Abarbeitung der Rückstände existierten, sei kein Thema für den Haushalt, sondern vielmehr eine Frage der Prozessorganisation.

Frau Abg. Kolat (SPD) sieht auch in den Problembezirken grundsätzliche eine positive Entwicklung. Es blieben nur noch die genannten 3 Einzelfälle, und sie bitte die betroffenen Bezirke, im Rahmen der Nachschau Stellung zu nehmen. 

Abg. Kaczmarek (CDU) hält die Debatte für müßig. Zum einen handele es sich ausweislich der Vorlage ohnehin nur um grobe Schätzungen der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer, zum anderen könne er den haushaltstechnischen Zusammenhang nicht erkennen. Es sei letztlich eine Frage der Organisation und des Qualitätsmanagements – ein Thema, das beim Verwaltungsreformausschuss besser aufgehoben sei.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) will dem Vorredner nicht das Recht absprechen, sich unzuständig zu fühlen, er erinnere aber daran, dass der Ausschuss sich überparteilich darauf verständigt habe, sich dieses Themas anzunehmen und den Bericht anzufordern. Ihn interessiere die Problembewältigung nach wie vor, und er bestehe darauf, ein Konzept zur Lösung des Problems vorgelegt zu bekommen.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) lenkt das Augenmerk auf den Berichtsauftrag. Danach seien die Bezirke aufgefordert, bis zur Nachschau der Bezirkspläne über die Terminvorstellung aus den jeweils gültigen Zielvereinbarungen und den Erfüllungsstand zum 30.6. zu berichten. Er stelle fest, dass kein einziger Bezirk, diesen Berichtsauftrag erfüllt habe und somit die Basis für eine vernünftige Diskussion fehle. Er schlage vor, sich darauf zu verständigen, die Bezirke zur Abgabe dieser Berichte bis zum 30. Dezember aufzufordern und sodann im Januar des nächsten Jahres darüber zu diskutieren.

Abg. Matz (SPD) stimmt dieser Verfahrensweise prinzipiell zu. Er erlaube sich aber die Bemerkung, dass bereits die groben Schätzungen die enormen Unterschiede belegten. Dies könne angesichts der an sich gleichen Voraussetzungen in allen Bezirken nicht hingenommen werden. Er habe im Übrigen die fehlenden Angaben von Steglitz-Zehlendorf und Pankow so interpretiert, dass es dort keinen Bearbeitungsstau gäbe. Er bitte diese Bezirke, zu seiner Vermutung nachher Stellung zu nehmen.

Der Ausschuss nimmt den Bericht 3054 C zur Kenntnis.

	b)
	Übertragung von bezirkseigenen Gebäuden an den

Liegenschaftsfonds
Bericht SenFin - I D - vom 12.8.05

(in der 94. Sitzung hierher vertagt)
	3158



Abg. Meyer (FDP) bittet um Auskunft hinsichtlich der Nachbestückungsgrundstücke der zweiten Tranche. Der Bericht rote Nr. 3158 habe im August darauf hingewiesen, dass sie beschlussgemäß im Herbst dem Unterausschuss Vermögensverwaltung vorgelegt würden. Wann sei damit zu rechnen?
Sen Dr. Sarrazin (Fin) erwidert, damit sei Mitte Januar 2006 zu rechnen.

Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 3158 zur Kenntnis.

	c)
	Information über Planungsvorhaben

Rechtslage zur Festsetzung von Bebauungsplänen
Bericht SenStadt - II C 3 - vom 27.10.05
	3126 B



Ohne Aussprache wird der Bericht rote Nr. 3126 B zur Kenntnis genommen.

	d)
	Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des

Kinder- und Jugendhilfegesetzes und anderer Gesetze

Schreiben SenBildJugSport - III A 1 - vom 13.6.05 betr. Zuständigkeitswechsel anlässlich Hartz IV
	2833 B


	
	Die Bezirke sind in der 93. Sitzung gebeten worden, aktuelle Zahlen vorzuhalten, wie viel Personal an die Arbeitsagenturen abgegeben worden ist
	


Ohne Aussprache wird der Bericht rote Nr. 2833 B zur Kenntnis genommen.

	e)
	Tageseinrichtungen für Kinder; Tagespflege

Bericht SenBildJugSport - III B 16 - vom 13.9.05 

(10 44/671 09, 684 06)

(2x je Fraktion; für JugFamSchulSport)
	3326


	
	hierzu:

	
	Jugendamtsfunktionen im Kitabereich

Bericht SenBildJugSport - III B 16 - vom 2.11.05 

(10 44/671 09)
	3326 A



Abg. Schruoffeneger (Grüne) resümiert die Antworten von SenBildJugSport bezüglich des Verwendungszwecks der den Bezirken für die Jugendamtsfunktionen zugewiesenen zusätzlichen 50 Mio €. Die erste Antwort von SenBildJugSport sei gewesen, es gehe hier um die ca. 130 Stellen und Aktivitäten, die zur Verwaltung der Eigenbetriebe in den Bezirken benötigt würden. Diese Antwort sei nicht akzeptabel.

Sen Böger habe am 9. November im Hauptausschuss erklärt, die 50 Mio € dienten der Anschubfinanzierung und dem Verlustausgleich und seien eine Umstrukturierungshilfe für die Eigenbetriebe. Allerdings hätten die Bezirke gleichzeitig mitgeteilt, sie benötigten noch eine Anschubfinanzierung.

Die dritte – nachvollziehbare – Variante sei am vergangenen Montag in der AG Bezirke mitgeteilt worden: Aus den einzelnen Produkten Kita müsse man die Umlagen herausrechnen, die nicht mehr auf das Produkt Kitaplatz umgelegt werden könnten, weil dieser nach Kostenblatt berechnet werde. Die Umlage Jugendamt müsse jetzt auch auf eine geringere Basis umgelegt werden. Dann gebe es noch einen Rest.

Er sei auch der Ansicht, dass es in den ersten zwei Jahren eine Anschubfinanzierung oder Umstrukturierungsbeihilfe für die Kitaeigenbetriebe geben müsse. Danach müsse nach Kostenblatt abgerechnet werden. Daher kündige er einen Auflagenbeschluss an, nach dem die Anschubfinanzierung auf die Jahre 2006/2007 zu begrenzen sei. Er bitte – differenziert nach Anschubfinanzierung bzw. Umstrukturierungshilfe, Umlagekosten und Jugendamtsfunktionen – um Darstellung, wie sich die 50 Mio € zusammensetzten.

StS Schulte (SenFin) macht darauf aufmerksam, die Diskussion basiere auf der Annahme, den Bezirken sei zu viel Geld gegeben worden. Vor dem Hintergrund, dass die Bezirke in dem betreffenden Bereich 40 Mio € einsparten, sei die Veranschlagung der 50 Millionen € unter der Überschrift Jugendamtsfunktionen unter Einbeziehung der Umlagekosten aber realistisch als Ausfinanzierung für die zu erbringenden Leistungen. Nichtsdestotrotz sei eine unterschiedliche Bewertung der Zuweisung erlaubt.

Frau Abg. Pop (Grüne) klärt auf, es handele sich hier um ein Missverständnis. Ihre Fraktion sei nicht der Meinung, dass den Bezirken zu viel Geld zugeteilt werde, sondern sie wünsche eine transparente Veranschlagung.

Frau Abg. Kolat (SPD) erwidert, Abg. Schruoffeneger habe aber an mehreren Stellen moniert, dass den Bezirken zu viel Geld gegeben werde. – Es sei nicht mehr zu klären. Die Jugendamtsfunktionen seien bereits in dem Bericht rote Nr. 3326 A genannt worden. In der AG Bezirke habe StS Schulte schon anhand eines Beispiels aus der Produktvergleichsrechnung aufgezeigt, dass auch die Umverteilung der Overhead-Kosten nachzuvollziehen sei. Die zur Verfügung stehende Produktvergleichsrechnung sei sehr transparent.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) meint, aus dem Bericht rote Nr. 3326 A gehe aber nicht hervor, wie hoch die jeweiligen Anteile an den 50 Mio € seien, die auf die Jugendamtsfunktionen und die Umlagekosten fielen.

Sen Dr. Sarrazin (Fin) nimmt Stellung, eine Detailveranschlagung dürfe man für den Globalhaushalt nicht erwarten. Die Summe von 50 Mio € scheine angemessen zu sein. Sie sei wie folgt errechnet worden: Nach Schätzung verblieben etwa zwischen 300 und 500 Mitarbeiter in den Jugendämtern – bspw. zur Ausgabe der Kita-Cards usw. Dafür seien pauschal 20 Mio € veranschlagt worden. Für Umlagekosten seien knapp 30 Mio € angesetzt worden. Die Bezirke erhielten Anteile nach der Anzahl der Plätze.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, Abg. Schruoffeneger ziehe seinen Berichtsauftrag zurück.

Der Ausschuss nimmt die Berichte rote Nrn. 3326 und 3326 A zur Kenntnis.

	f)
	Kita-Übertragungen an freie Träger

Bericht SenBildJugSport - III B 11 - vom 4.10.05
	3066 A



Frau Abg. Pop (Grüne) beantragt, den Punkt im Zusammenhang mit den Haushalten der Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow aufzurufen.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt klar, es werde entsprechend verfahren.

	g)
	Betreuungsdichte der Kitabetreuung

Bericht SenBildJugSport - III B 1 - vom 14.10.05
	3531



Ohne Aussprache wird der Bericht rote Nr. 3531 zur Kenntnis genommen.

	h)
	Hilfen zur Erziehung

Schreiben Vors. JugFamSchulSport

vom 13.9.05 betr. 29 09

(in der 98. Sitzung hierher zurückgestellt)
	3387



Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) hält das Angebot von SenBildJugSport nicht für ausreichend. Er kündige einen Auflagenbeschluss der Koalitionsfraktionen an, nach dem die Abfederung von HzE auf 75 % erhöht werden solle. Bedingung sei, dass die Mitarbeiter aus dem Jugendbereich regelmäßig an einem überbezirklichen Erfahrungsaustausch zum Kostencontrolling teilnähmen.

Frau Abg. Pop (Grüne) beantragt, die Mittel für HzE in der erforderlichen Höhe einzustellen.

Abg. Steuer (CDU) interessiert, wo der Senat die 75 % veranschlagen wolle.

Sen Dr. Sarrazin (Fin) geht davon aus, dass die Mittel gar nicht benötigt würden, weil die Ansätze bereits ausreichend seien, um das geltende Jugendhilferecht abzudecken. Bei vernünftiger Rechtsanwendung habe Berlin bspw. gegenüber Hamburg noch beachtliche Spielräume aufzuweisen. Einige Bezirke hätten sogar niedrigere Ansätze als der Senat veranschlagt. Um den Bezirken in Anbetracht der starken Absenkung entgegenzukommen, werde zwar in einem gewissen Umfang eine Abfederung vorgenommen, aber aus seiner Sicht wäre diese überflüssig.

Abg. Nolte (SPD) erklärt, die Absenkungszahlen entsprängen einer Verabredung, die SenFin, SenBildJugSport und die Jugendstadträte 2003 getroffen hätten. Da die Bezirke in den letzten Jahren zunehmend Schwierigkeiten hätten, die Absenkung zu bewältigen, sei es richtig gewesen, dass der Senat selbst eine Abfederung von 50 % vorgeschlagen habe. Die SPD sei wie die Linkspartei.PDS allerdings der Meinung, dass diese noch nicht ausreichend sei, und fordere eine 75-prozentige Abfederung, die an eine Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in den kommenden Jahren gebunden werde, um eine Umsteuerung von stationären zu ambulanten und teilambulanten Hilfen vollziehen zu können.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) kündigt an, in der Beratung der Bezirkshaushalte die Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Spandau, Steglitz, Tempelhof und Treptow-Köpenick fragen zu wollen, weshalb bei den stationären Hilfen teilweise Aufwüchse zu verzeichnen seien.

Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 3387 zur Kenntnis.

	i)
	Hilfen zur Erziehung

Basiskorrektur bei den Ausgaben

Bericht SenFin - II D - vom 8.11.05
	3092 C



Ohne Aussprache wird der Bericht rote Nr. 3092 C zur Kenntnis genommen.

	j)
	Kostenunterschiede bei

stationären Hilfen zur Erziehung
Bericht SenBildJugSport - III D 1 - vom 24.10.05
	3553



Ohne Aussprache wird der Bericht rote Nr. 3553 zur Kenntnis genommen.

	k)
	Betreuungskosten

Schreiben SenJust - I C 7 - vom 23.9.05

betr. Bezirkshaushalte 2006/07
	3442



Ohne Aussprache wird der Bericht rote Nr. 3442 zur Kenntnis genommen.

	l)
	Verwaltung des restlichen Finanzvermögens 

der Bezirke
Bericht SenFin - I D - vom 5.9.05

(in der 96. Sitzung hierher zurückgestellt)
	3245



Ohne Aussprache wird der Bericht rote Nr. 3245 zur Kenntnis genommen.

	m)
	Verluste in den Z/T-Teilen der Bezirke

Bericht SenFin - II D - vom 8.11.05

betr. Auflage Nr. 75 zum Hh 04/05
	3145 A



Abg. Schruoffeneger (Grüne) interessiert zum technischen Verfahren des Umgangs mit den Überschüssen: Sei ein von einem Bezirk erwirtschafteter Überschuss eine reale Rücklage, die in dem Jahr, in dem sie entstehe, per Nettokreditaufnahme finanziert sei? Oder müsse der Überschuss zusätzlich per Nettokreditaufnahme finanziert werden, wenn er von dem betroffenen Bezirk 2006 verwendet werden solle? Im zweiten Fall: Wie finde ein Ausgleich statt, und wo würden die Mittel veranschlagt?

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) stellt fest, die Gesamtentwicklung der Bezirksetats könne als erfreulich eingeschätzt werden. Die Überschüsse zeigten, dass nicht nur Defizite abgetragen worden, sondern neue haushaltspolitische Spielräume entstanden seien. Wie diese rechnerischen Überschüsse tatsächlich verwendet würden, interessiere auch die PDS.

Ein Teil der Altschulden der Bezirke sei durch Unterveranschlagung bei HzE und entgeltfinanzierter Betreuungsleistung entstanden. Es sei offensichtlich so, dass bestimmte Positionen nicht verändert würden. Dazu zähle auch, einfach zu behaupten, es hätte diese Unterveranschlagung nicht gegeben. Sie sei aber in der Debatte um die Bezirksetats mehrfach eingestanden worden. Im Hinblick auf die Bezirke Spandau, Pankow und Marzahn-Hellersdorf finde er es nicht gerechtfertigt, einerseits eigene langfristige Konsolidierungskonzepte zu verlangen, aber andererseits auf den notwendigen Beitrag des Landes Berlin zu verzichten. Und wenn man sich die Sicht derjenigen, die meinen, es gebe kein Altschuldenproblem mehr, zu eigen machen wolle, könne man auch sagen, es gebe zusätzlich zu dem alten Problem ein neues Problem, nämlich die wachsenden finanziellen Disproportionen zwischen den Bezirken, die auch damit zusammenhingen, dass die defizitären Bezirke über Wertausgleich und Produktsummenbudget Geld in die Überschussbezirke pumpten. Die Feststellung, dass die verbliebenen „Altschuldenbezirke“ mit ihren Problemen selbst fertig zu werden hätten, könne nicht mitgetragen werden, weil das Berliner Finanzzuweisungssystem nicht dazu beitrage, die Altschulden abzubauen.

Frau Abg. Kolat (SPD) erklärt, 2002, als der Auflagenbeschluss formuliert worden sei, hätten alle 12 Bezirke Defizite vorzuweisen gehabt, 2004 nur noch 4 Bezirke, nach den isolierten Jahresabschlüssen sogar nur noch 2 Bezirke – Spandau und Pankow. Die Ursache für die Defizite seien unterschiedlich. Mit der Sonderregelung, dass die Bezirke über 1 % PMA veranschlagen könnten, sei den Bezirken Zeit gegeben worden, um eine Möglichkeit zum Ausgleich ihres Defizits zu finden. Ihre Fraktion schließe sich dem Vorschlag von SenFin an, dass die Jahresabschlüsse 2005 genauer zu betrachten seien. Möglicherweise seien die Defizite dann noch mehr reduziert oder teilweise nicht mehr vorhanden.

Abg. Kaczmarek (CDU) hätte es begrüßt, wenn der Statusbericht schon vorläge. – Die Entwicklung in den Bezirken sei erfreulich. Man habe es jetzt nicht mehr mit einer allgemeinen Defizitproblematik zu tun; inzwischen gebe es nur noch drei Problemfälle. Davon, dass „neue haushaltspolitische Spielräume entstanden“ seien, könne allerdings keine Rede sein. 

Das Steuerungssystem sei notwendig. Es müsse einen Anreiz geben, vernünftig zu wirtschaften. Die Zahlen bestätigten dieses. Es könne auch nicht sein, dass selbst verschuldete Defizite auf alle anderen Bezirke umgelegt würden.

Sen Dr. Sarrazin (Fin) antwortet auf die Frage von Abg. Schruoffeneger, Überschüsse seien im Prinzip nichts anderes als Ausgabereste, die wie diese übertragen würden. Wenn sie zur Ausgabe kämen, seien sie im Rahmen des dann bestehenden Haushalts zu finanzieren. Es werde also immer auf eine entsprechende Kreditermächtigung zu achten sein. Die Ausgabereste der Bezirke würden nicht „einkassiert“, entsprechend würden auch keine Defizite der Bezirke gestrichen. Wenn man einmal damit anfinge, wäre „das System offen“.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) meint, momentan sei die Größenordnung der Überschüsse noch kein Problem. Tendenziell wäre das System, die Ausgabereste in dem Jahr zu finanzieren, wenn sie in Anspruch genommen würden, aber sehr „strapaziös“ für das jeweilige Haushaltsjahr. Wäre eine Systematik nicht vorteilhafter, nach der wenigstens ein Teil der Überschüsse in dem Jahr, in dem sie anfielen, aus dem Haushalt finanziert würde?

Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 3145 A zur Kenntnis.

	n)
	Zuwendungen

Schreiben SenFin - II B - vom 19.7.05

betr. Übersicht aller Verträge mit einer 

Laufzeit über 2007 hinaus

(soweit die Bezirke betroffen sind)
	3104



Ohne Aussprache wird der Bericht rote Nr. 3104 zur Kenntnis genommen.

	o)
	Dauer der Bearbeitung eines Wohngeldantrages

Bericht SenStadt vom 11.05 - IV A 38 -
	3054 C



Vorgezogen; wurde vor b) – Bericht rote Nr. 3158 – behandelt.

	a)
	Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2006/07

Schreiben SenFin - II D usw. vom 9.11.05
	3601


	
	hierzu:

	
	Nachschau der Bezirkshaushaltspläne 2006/07

Empfehlung der AG Bezirke vom 14.11.05
	3601 A



Lt. Beschlussprotokoll werden gemäß der Empfehlung der AG Bezirke rote Nr. 3601 A folgende Beschlussempfehlungen aus der Nachschau rote Nr. 3601 angenommen:

B3 (Seite 9): „Die Verpflichtungsermächtigungen für den Bezirk Pankow werden für 2006 auf 17 518 000 € und für 2007 auf 0 €, für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf für 2006 auf 3 622 000 € und 2007 auf 1 956 000 €, für den Bezirk Spandau für 2007 auf 4 620 000 €, für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg für 2007 auf 300 000 € und für den Bezirk Lichtenberg für 2006 auf 1 504 000 € und für 2007 auf 16 000 € festgelegt.“

B7 (Seite 12/13): „Für den Bezirk Treptow-Köpenick wird für das Haushaltsjahr 2007 die Zuweisung für Ausgaben (ohne Investitionen) auf die festgesetzte und dem Bezirk übermittelte Zuweisung angepasst. Dadurch erhöht sich der Titel 386 30 im Kapitel 59 50 um 208 000 € von bisher 249 583 000 € auf 249 791 000 €. Als Ausgleich wird die im Kapitel 59 50, Titel 371 01 veranschlagte pauschale Mehreinnahme um den gleichen Betrag verringert.“

B8 (Seite 13): „Im Bezirkshaushaltsplan Lichtenberg ist im Kapitel 59 50 der Ansatz des Titels 360 20 – Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres – im Jahr 2006 von 11 100 000 € um 34.000 € auf 11 066 000 € zu vermindern, als Ausgleich wird die pauschale Mehrausgabe im Kapitel 59 50 angepasst.“

B9 (Seite 13): „Im Bezirkshaushaltsplan Tempelhof-Schöneberg wird für das Jahr 2007 der Titel 360 21 – Überschuss des Vorjahres – im Kapitel 59 50 auf 0 gestellt und der bisherige Ansatz im Titel 360 20 – Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres – veranschlagt. 

Für die Bezirke Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und Reinickendorf wird für das Jahr 2007 jeweils ein Ansatz von 1 000 € beim Titel 360 20 – Überschuss des vorletzten Haushaltsjahres – im Kapitel 59 50 gebildet, als Ausgleich werden die Pauschalen angepasst.“

B11 (Seite 15): „Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf hat seine über 1 % liegende Pauschale in Höhe von 272 000 € durch Verhängung von Verfügungsbeschränkungen in der Haushaltswirtschaft 2006 aufzulösen. Die Verfügungsbeschränkungen sind der Senatsverwaltung für Finanzen rechtzeitig zur Prüfung vorzulegen, ansonsten gilt für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf ab dem 01. 01. 06 die vorläufige Haushaltswirtschaft analog Art. 89 Abs. 1 VVB.“

B13 (Seite 16): „Der Titel 671 51 wird im Bezirkshaushaltsplan Mitte im Jahr 2006 und 2007 im Kapitel 37 30 auf 0 gestellt. Die bisher dort veranschlagten Mittel im Kapitel 37 35 – Sonderschulen – in Höhe von 10 000 € und im Kapitel 37 36 – Grundschulen – in Höhe von 15 000 € werden beim Titel 671 51 veranschlagt.“

B14 (Seite 17): „Im Bezirkshaushaltsplan Steglitz-Zehlendorf wird in den Kapiteln 37 11 und 37 12 der Titel 546 91 auf 0 gestellt. Die bisherigen Ansätze werden beim Titel 546 90 – Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus Zuwendungen – veranschlagt. Im Bezirkshaushaltsplan Reinickendorf wird im Kapitel 37 22 der Titel 546 91 auf 0 gestellt und der bisherige Ansatz beim Titel 546 90 veranschlagt.“

B15 (Seite 17): „Für die Bezirke Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Spandau, Neukölln und Reinickendorf werden für die Jahre 2006 und 2007 die Ansätze im Kapitel 46 20 – Vermessung –, Titel 111 05 auf 0 gestellt und die bisher dort veranschlagten Mittel im Kapitel 46 20, beim Titel 111 59 veranschlagt.

Für die Bezirke Steglitz-Zehlendorf, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg werden für die Jahre 2006 und 2007 die Ansätze im Kapitel 46 20 – Vermessung –, beim Titel 111 05 bis auf 1 000 € beim neuen Titel 111 59 veranschlagt.

Für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wird für die Jahre 2006 und 2007 der Ansatz im Kapitel 46 20 – Vermessung –, Titel 111 05 auf 0 gestellt. Dafür werden die Ansätze im Kapitel 46 20, beim Titel 111 59 um 40 000 € und beim Titel 125 11 – Verkaufserlöse – um 15 000 € auf 19 000 € erhöht.

Für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg wird für die Jahre 2006 und 2007 der Ansatz im Kapitel 46 81 – Regionalisierte Vermessung –, beim Titel 111 05 bis auf 2 000 € beim neuen Titel 111 59 veranschlagt.“

B16 (Seite 18): „Im Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf sind sämtliche Haushaltsansätze 2006 und 2007 im Kapitel 47 82 – Krematorien – auf 0 € abzusenken. Da Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen veranschlagt wurden, ist kein weiterer Ausgleich herbeizuführen.

Des weiteren werden im Stellenplan von Charlottenburg-Wilmersdorf die für den Betrieb des Krematoriums Ruhleben bisher im Kapitel 47 82 ausgewiesenen Planstellen zum Kapitel 33 40 – Geschäftsbereich 4 – ohne Betrag umgesetzt. Die Planstellen erhalten den Vermerk Nr. 0142 (bei freiwerdender Stelle durch Weggang der/ des derzeitigen Stelleninhaberin/Stelleninhabers fällt die Stelle weg (Nr. 3.4 AV zu § 17 LHO)). Die Stellen für planmäßige Angestellte und Arbeiter werden „ohne Betrag“ zum Kapitel 33 90 – Überhang unter der Bereichsüberschrift „Dienstkräfte für Krematorien“ umgesetzt. Alle Stellen erhalten den Vermerk Nr. 0101 (Stelle fällt zum Zeitpunkt der Überführung der Einrichtung in andere Trägerschaft weg).

Im Stellenplan des Bezirks Treptow-Köpenick werden die für den Betrieb des Krematoriums Baumschulenweg bis zum Haushaltsplan 2005 im Kapitel 47 82 ausgewiesenen Stellen für planmäßige Angestellte und Arbeiter im Kapitel 33 90 – Personalüberhang – unter der Bereichsüberschrift „Dienstkräfte für Krematorien“ ohne Betrag eingestellt. Alle Stellen erhalten den Vermerk Nr. 0101 (Stelle fällt zum Zeitpunkt der Überführung der Einrichtung in andere Trägerschaft weg).“

B19 (Seite 25): „In den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Treptow-Köpenick und Marzahn-Hellersdorf ist der Haushaltsansatz 2006 und 2007 im Kapitel 33 90 (Personalüberhang) bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 um einen „Merkansatz“ in Höhe von 1 000 € zu erhöhen. Als Ausgleich werden jeweils die Pauschalen im Kapitel 59 50 angepasst.“

B21 (Seite 26): „Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg ist der Haushaltsansatz 2006 im Kapitel 59 50, beim Titel 461 01 um 2 502 000 € auf 202 000 € abzusenken, der Titel 462 01 wird in gleicher Höhe angepasst.“

B22 (Seite 28): „Im Bezirk Lichtenberg ist für das Haushaltsjahr 2006 im Kapitel 40 21 der Ansatz des Titels 425 01 von 3 599 000 € um 3 259 000 € auf 340 000 €, der Ansatz des Titels 426 01 von 428 000 € um 383 000 € auf 45 000 €, der Ansatz des Titels 628 15 von 350 000 € um 350 000 € auf 0 € abzusenken, sowie der Ansatz des Titels 671 09 von 41 888 000 € um 3 992 000 € auf 45 880 000 € anzuheben.“

B24 (Seite 33): „Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist für die Haushaltsjahre 2006 und 2007 im Kapitel 59 50 der Titel 971 01 um 475 000 € anzuheben. Verbunden ist damit die Auflage, diesen Betrag auf die zutreffenden Titel in den Schulkapiteln umzubuchen. Um den Ausgleich des Haushaltsplans herzustellen, ist der Titel 972 03 – Pauschale Minderausgabe – entsprechend anzupassen.“

B26 (Seite 37): „Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist der Haushaltsansatz 2006 und 2007 im Kapitel 39 60 (Leistungen nach SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende) beim Titel 236 12 um einen „Merkansatz“ in Höhe von 1 000 € zu erhöhen.

In den Bezirken Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Reinickendorf ist der Haushaltsansatz 2006 und 2007 im Kapitel 39 60 (Leistungen nach SGB II, Grundsicherung für Arbeitssuchende) bei den Titeln 236 12 und 236 13 um einen „Merkansatz“ in Höhe von jeweils 1 000 € zu erhöhen.

Als Ausgleich werden jeweils die Pauschalen im Kapitel 59 50 angepasst.“

B29 (Seite 42): „Im Bezirksplan Steglitz-Zehlendorf ist der Ansatz bei Kapitel 59 50 Titel 389 30 in 2006 um 320 000 € und in 2007 um 600 000 € zu erhöhen und zum haushaltsmäßigen Ausgleich bei Kapitel 59 09 Titel 124 04 - Erbbauzinsen - der Ansatz entsprechend zu reduzieren.“

B30 (Seite 42): „Im Bezirksplan Lichtenberg ist der Ansatz bei Kapitel 59 50, Titel 389 30 in 2007 um 54 000 € zu mindern und zum haushaltsmäßigen Ausgleich die bei Kapitel 59 50, Titel 972 03 veranschlagte pauschale Minderausgabe um 54 000 € zu erhöhen.“

Über die weiteren Beschlussempfehlungen aus der Nachschau rote Nr. 3601 wird nach der Beratung der einzelnen Bezirke entschieden.


Aufruf der einzelnen Bezirke


01 – Mitte

	
	hierzu:

	a)
	Bezirkshaushaltsplan Mitte 2006/07

Bericht BA Mitte - Fin 101 - vom 22.9.05

(Haushaltsplan nur als Datei!)
	3111 F



	b)
	Bezirkshaushaltsplan Mitte 2006/07

Schreiben BA Mitte - Fin 101 - vom 30.9.05

Änderungen und Neufassung des Haushaltsplans

nur als Datei!)
	3111 F1



	c)
	Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bericht des Senats - Inn I C 12 - vom 21.10.05

(für UA Stw, dort Stw 346)
	3581



	d)
	Stellungnahme Hh 06/07 EPl. 12

(Bauen, Wohnen und Verkehr)

Stellungnahme BauWohnV vom 26.9.05

(betr. Auflage für das BA Mitte)
	3100 O



Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) interessiert, – Frage 1 – wie der Bezirk Mitte den Überschuss aus dem Jahr 2004 verwenden werde. Seien dadurch neue haushaltspolitische Spielräume entstanden?

Frage 2: Zwecks Meinungsbildung bitte seine Fraktion um Stellungnahme bezüglich der Erwägung, die Bezirke an der Finanzierung der Integrierten Software Berliner Jugendhilfe – ISBJ – zu beteiligen.
Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt BzStR Dr. Heuer nach dessen Einschätzung hinsichtlich der Kitaeigenbetriebe – Frage 3 –. Sei die Zumessung von 50 Mio € „für Jugendamtsfunktionen“ ausreichend, um das Kostenrisiko gegen Null abzusenken?

Frage 4: Wie verfahre der Bezirk, wenn Erzieherinnen- bzw. Erzieherstellen in einem Eigenbetrieb wg. Krankheit, Urlaub oder Schwangerschaft unbefristet aus dem Stellenpool besetzt würden und die eigentlichen Kräfte dann an den Arbeitsplatz zurückkehrten? Könne der Eigenbetrieb wieder Kräfte an den Pool abgeben, auch wenn es keine Fallzahlveränderungen gebe?

Frage 5: Er bitte um Auskunft zu Anfangsinvestitionen, bspw. für die Neueinrichtung von ISBJ-kompatiblen Computern usw.

Frage 6 – zum Umgang mit den Altakten Soziales und Jugendamt im Zusammenhang mit Hartz IV. Zwischen den Bezirken und SenFin gebe es eine unterschiedliche Einschätzung des noch zu bearbeitenden Volumens, das vom Land mit einem zusätzlichen Personal- und Finanzbedarf anerkannt werden müsse. Um welche Größenordnung gehe es im Bezirk Mitte oder – falls bekannt – insgesamt? Welche Lösungsmöglichkeiten gebe es, um das Problem in dem s. E. angemessenen Zeitraum von zwei Jahren zu lösen?

Frage 7 – zu der Vorlage 2833 B zu der Umsetzung von Mitarbeitern und der Abgabe von Fällen im Zusammenhang mit Hartz IV: Nach der Vorlage habe der Bezirk Mitte 1 007 Fälle an die Jobcenter bzw. die Sozialämter abgegeben. 26 Personen aus dem Jugendamt seien umgesetzt worden. Danach sei für 38 Fälle ein Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin abgegeben worden. Wie sei es dem Bezirk Mitte möglich gewesen, diese „Spitzenleistung“ zu erbringen? – Nach dem Bericht rote Nr. 3066 habe der Bezirk Mitte zwar nur zwei Kitas mit 185 Plätzen an freie Träger übertragen, aber auch 23 Stellen. Auch hier nehme der Bezirk Mitte die Spitzenposition ein. Sei dafür ein gutes Management verantwortlich?

Frage 8: In einer Zielvereinbarung zwischen dem Land und den Bezirken hinsichtlich der Behandlung der Staatsangehörigkeitsfragen sei abgemacht worden, in welchen Zeiträumen die Prüfungsvorgänge abgeschlos​sen werden müssten. Der Bezirk Mitte sei einer von drei Bezirken, der das Ziel nicht erreicht habe. Er bitte um Stellungnahme.

Frage 9: Er bitte ebenfalls um eine Einschätzung zu der Höhe des Mittelabflusses für das Schul- und Sport​anlagensanierungs- bzw. das Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ – IZBB –. Von verfügbaren 6,2 Mio € seien Ende Oktober erst 2,5 Mio €, also ca. 30 %, abgeflossen.

Frau Abg. Matuschek (Linkspartei.PDS) bezieht sich auf die Funktion des Bezirks Mitte, das Management für die öffentliche Straßenbeleuchtung für Gesamtberlin zu betreiben. Bei der Abrechnung dieses Vertrags sei auf Antrag jährlich die Rückerstattung der Erdgassteuer möglich. Dabei gehe es um ca. 1 Mio €/Jahr. Frage 10: Sei es korrekt, dass niemals ein derartiger Antrag gestellt worden sei? Wenn ja – warum nicht? Rückwirkend sei eine Erstattung nicht länger als ein Jahr möglich.

Frage 11: Die elektrische Beleuchtung brenne auch tagsüber, da die Steuerungsanlagen offensichtlich nicht ordentlich funktionierten. Wie weit sei es geregelt, dass die Glühzeiten nicht durch das Land zu finanzieren seien?

Frage 12: Das Bezirksamt Mitte bereite verschiedene Ausschreibungen für einen neuen Managementvertrag für die öffentliche Beleuchtung vor. Gebe es inzwischen eine detaillierte Auflistung über den tatsächlichen Zustand insbesondere der 30 000 Betonmasten und der 2 000 Holzmasten und über Alternativprüfungen bei der Umstellung auf andere Steuerungsmechanismen? Wie sei der Gesamtzustand der Straßenbeleuchtung einzuschätzen?

BzStR Dr. Heuer (BA Mitte) antwortet auf Frage 1: Der Bezirk Mitte habe aus dem Jahr 2002 Altschulden in Höhe von knapp 13,9 Mio € zu bedienen gehabt. Mit dem Überschuss des Jahres 2004 in Höhe von 6,8 Mio € habe er einen Teil dieser Altschulden beglichen.

Zu Frage 2: Die Vorstellung von SenBildJugSport, rd. 1,7 Mio € als pauschale Minderausgabe für die ISBJ bei den Bezirken zu etatisieren, sei „abenteuerlich“, da es nicht um aufgeschichtete Aufgaben gehe. Die Bezirke hätten keine Möglichkeit, diese Kosten zu übernehmen.

Zu Frage 3: Es handele sich hier um zwei verschiedene Kreisläufe. Die Debatte über Jugendamtsfunktionen betreffe die Kitabudgets in den Bezirken und nicht die Risiken, die die Eigenbetriebe des Landes Berlin trügen. Selbstverständlich gebe es solche Kostenrisiken noch immer. Der zukünftige Eigenbetrieb „Kindergärten City“ bspw. arbeite momentan an der Vorbereitung des Wirtschaftsplans. Der Entwurf solle am 2. Dezember fertig sein, so dass der Verwaltungsrat ihn am 16. Dezember beschließen könne. Nach der Erhebung der Belegung in den Einrichtungen des zukünftigen Eigenbetriebes „Kindergärten City“ sei davon auszugehen, dass sich am 1. Januar 2006 in den 67 Einrichtungen des Eigenbetriebs – von Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte – insgesamt 7 490 Kinder befinden würden. Für das Jahr 2006 gehe man von einer durchschnittlichen Belegung von 7 200 Plätzen aus. Nach den Kostenblättern unter Berücksichtigung der entsprechenden Zuschläge berechneten sich daraus Einnahmen für den Eigenbetrieb in Höhe von 50,4 Mio €. Davon fielen 6,55 Mio € auf Elternbeiträge und 43,85 Mio € auf die übrige Kostenblattfinanzierung. Das Grundproblem sei die Finanzierung des pädagogischen Personals, das über die Kostenblätter nur zu 91 % finanziert sei. In der Lenkungsgruppe zur Neuordnung der Kitalandschaft sei in Abstimmung mit den Jugendstadträten verabredet worden, dass alle Eigenbetriebe bis zum 31. Oktober eine Hochrechnung vorzulegen hätten, die die Finanzierung des pädagogischen Personals in den zukünftigen Eigenbetrieben den voraussichtlichen Ist-Kosten des Jahren 2006 gegenüberstelle. Für den Eigenbetrieb „Kindergärten City“ ergebe sich unter Zugrundelegung des Kostenblatts und der hochgerechneten Ist-Ausgaben für das Jahr 2006 eine Differenz von rd. 5,4 Mio €.

Woran liege das? Man müsse beachten, dass das Kostenblatt noch aus dem Jahr 2004 stamme. Die Lohnentwicklung des Jahres 2005 und die unterstellte Lohndrift des Jahres 2005, die in den voraussichtlichen Ist-Ausgaben des Jahres 2006 enthalten sei, sei durch das Kostenblatt 2004 nicht abgedeckt.

Für die beiden Bezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte sei kein Personalüberhang beim pädagogischen Personal festgestellt worden.

Bei der Kostenblattfinanzierung seien bestimmte Bewertungen unterstellt. Bspw. sei beim pädagogischen Personal das Verhältnis von 5-C- zu 6-B-Stellen mit 9:1 angegeben. Es sei keine stellvertretende Leiterin finanziert usw. Man müsse SenFin deutlich machen, dass die im Kostenblatt unterstellte Relation zwischen den Stellen durch das tatsächliche Leben nicht berücksichtigt sei.

Ein zusätzliches Problem stelle sich durch die Altersteilzeitverträge, für die Rückstellungen bei den Eigenbetrieben gebildet werden müssten.

SenFin habe zugesagt, dass nach Übermittlung dieser Analyseergebnisse mit allen Eigenbetrieben eine Diskussion über tatsächliche Haushaltsrisiken hinsichtlich des pädagogischen Personals geführt werden solle. Ein Gespräch zwischen Lenkungsgruppe und Jugendstadträten solle noch in der zweiten Hälfte des Novembers stattfinden. SenFin habe gleichzeitig darauf hingewiesen, dass bei der Betrachtung eventueller Notwendigkeiten immer die Gesamtheit der Kostenblattfinanzierung ins Auge gefasst werde, also die Möglichkeiten, durch die Gestaltung einer schlanken Verwaltung des Eigenbetriebes und sonstige Maßnahmen zur Kostenreduzierung innerhalb des Kostenblattes das erwartete Defizit im pädagogischen Bereich aufzufangen. Der Eigenbetrieb „Kindergärten City“ habe eine sehr schlanke Verwaltung ins Auge gefasst, mit 28 Dienst​kräften bei knapp 7 500 Plätzen, befürchte allerdings, dass bei der Suche nach möglichen Bereichen des Kostenblattes, aus denen heraus pädagogisches Personal finanziert werden könne, der Blick zuallererst auf die Mittel für die bauliche Unterhaltung fallen werde, die „nur mit großem Unbehagen“ verwendet würden. um den Wirtschaftsplan auszugleichen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge sei im Entwurf des Wirtschaftsplans noch immer ein Minus in Höhe von 1,86 Mio € zu verzeichnen.

Zu dem Umgang mit dem Personalüberhang – Frage 4 –: Bestandteil der Satzung in allen Eigenbetrieben sei eine gesonderte Regelung zum Personal, nach der die Eigenbetriebe zunächst verpflichtet seien, das pädagogische Personal untereinander auszutauschen. Außeneinstellungen seien nur unter besonderen Bedingungen bei wachsendem Bedarf möglich.

Zu Frage 5: Die Anfangsinvestitionen für die Neueinrichtung von Computern für den Eigenbetrieb „Kindergärten City“ lägen bei knapp 190 T€, die zwischen Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg – Hardware nach der Anzahl der Einrichtungen, Software nach der Zahl der Plätze – aufgeteilt würden.

Zu Frage 6 – zum Umgang mit den Altakten Soziales und Jugendamt im Zusammenhang mit Hartz IV: SenFin habe in der vergangenen Woche das erste Mal dezidiert Hinweise auf ihre gegenwärtige Sicht zur Berechnung von Basiskorrekturen im Jahr 2005 gegeben. Seit November 2004 habe SenFin bereits beständig darauf aufmerksam gemacht, dass Fallzahlentwicklungen im Bereich Hartz IV bei den Basiskorrekturen für das Jahr 2005 berücksichtigt würden. Sie habe jetzt einen Berechnungsvorschlag unterbreitet, in dem sechs Produkte definiert worden seien, bei denen es zu Fallzahlrückgängen durch Hartz IV gekommen sei. Dazu sei jeweils ein Modus zur Berechnung der nicht mehr erforderlichen Personalmittel unterbreitet worden, der weiter erörtert werden müsse. Bezüglich der Altakten wolle SenFin sich dadurch äußern, dass – ausgehend von der Zahl der am 31. 12. 2004 vorhandenen Sozialhilfeakten – die Finanzmittel berechnet würden, die – definitiv nur für das Jahr 2005 angekündigt – dann zusätzlich zur Verfügung gestellt werden sollten. Der Bezirk Mitte habe am 31. 12. 2004 24 000 solcher Fälle gehabt. Bei Zugrundelegung von einer Stunde pro Aktenschließung ergäben sich für den Bezirk Mitte 912 T€ angekündigte Basiskorrektur für 2005. In Wirklichkeit habe der Bezirk Mitte aber einen Aktenbestand zu schließen, der weit über die laufenden Sozialhilfefälle am 31. 12. 2004 hinausgehe.

Zu Frage 7 – Umsetzung von Mitarbeitern und Abgabe von Fällen im Zusammenhang mit Hartz IV: Alle im Bereich Jugendamt beschäftigten Kolleginnen und Kollegen seien zur Verfügung gestellt worden. Der Bezirk Mitte habe über eine relativ hohe Mitarbeiterdichte verfügt.

Zu Frage 8 – Staatsangehörigkeitsfragen: Die Ursachen für die Nichterreichung des Ziels hätten möglicherweise in der zu geringen Personalausstattung und in der unzureichenden Organisation des Prozesses gelegen. Der Bezirk Mitte habe daher eine Organisationsbetrachtung der Behörde durch den Steuerungsdienst vornehmen lassen. Die Umsetzung der Ergebnisse werde noch im ersten Quartal 2006 erwartet. Die Bemühungen, zusätzliches Personal über den Stellenpool zu erhalten, hätten zu einem Personalüberhangsprojekt geführt. Wegen anderer Schwerpunktsetzungen im Land Berlin – Hartz IV und Einführung der Ordnungsämter – seien in den letzten 12 Monaten allerdings nur 5 Überhangkräfte für einen Zeitraum von 4 bis 12 Wochen im Einsatz gewesen. Der Bezirk Mitte sei den anderen Bezirken dankbar dafür, dass sie sich hinsichtlich der Reduzierung des Antragsbestandes der Bezirke Mitte und Steglitz-Zehlendorf solidarisch zeigten. Gegenwärtig würden rechtlich auch noch andere Möglichkeiten geprüft, um dem Antragsstau entgegenzuwirken.

BzStR Lamprecht (BA Mitte) beantwortet Frage 9. Für das Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm sei ein Volumen von 5,9 Mio € festgelegt worden. Der Nachweis der Festlegung sei am 11. November SenBildJugSport übermittelt worden. Zzt. seien 2,8 Mio € abgerechnet. Rechnungen in Höhe von 3,1 Mio € seien noch offen. Er gehe davon aus, dass diese bis zum Jahresende erledigt werden könnten. Auch die Mittel für das IZBB würden 2005 ordnungsgemäß abgerechnet.

Frau BzStR Dubrau (BA Mitte) antwortet auf Frage 10, in der Bauausschusssitzung vom 19. Oktober 2005 sei der Begriff Mineralölsteuer zum ersten Mal gefallen. In der Zwischenzeit habe der Bezirk sowohl die bisher geltenden als auch die neuen Verträge geprüft. Danach gebe es die Verpflichtung, diese Steuer zu zahlen. Am 21. November solle mit dem Hauptzollamt geklärt werden, ob eine Befreiung erreicht werden könne.

Zu Frage 11: Abgesehen von ganz wenigen Stellen werde der Strom für die elektrische Beleuchtung pauschal berechnet.

Zu Frage 12: Die Bearbeitung werde Ende Januar/Februar 2006 abgeschlossen sein. Die dann zur Verfügung stehenden Daten würden auch Bestandteil der Ausschreibung sein. Auch den Hauptausschussmitgliedern könne die bereits an die Mitglieder des Bauausschusses verteilte Präsentation zugeleitet werden, die die finanziell relevanten Daten bezüglich der Umstellung von Tonfrequenz- auf Funkfrequenzsteuerung und von Gas- auf Elektrobeleuchtung enthielten.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) bittet bis Ende März, wenn die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe fertiggestellt seien, um eine Darstellung der Ansätze für die bauliche Unterhaltung. In welchem Verhältnis stünden diese Ansätze zu den Richtlinien der KGSt?

Frau Abg. Matuschek (Linkspartei.PDS) beantragt, dass der Bezirk Mitte hinsichtlich der Befreiung von der Mineralölsteuer unaufgefordert Bericht erstatte.

Sie finde es „mindestens fahrlässig“, dass es niemanden kümmere, wenn die elektrische Beleuchtung auch tagsüber eingeschaltet sei und das Land Berlin die Kosten dafür tragen müsse.

Sei die im Vertrag über das Management für die öffentliche Beleuchtung vorgesehene Software, die der Auftragnehmer über das Management, den Zustand und die geleisteten Instandhaltungsmaßnahmen zu erstellen habe, kompatibel zu den anderen Softwares, die das Land Berlin benutze?

Frau BzStR Dubrau (BA Mitte) sagt den gewünschten Bericht über die Verhandlungen zu der Befreiung von der Mineralölsteuer zu. Allerdings liege die Zuständigkeit für die Verhandlungen bei SenFin.

Wenn für die tagsüber eingeschaltete elektrische Beleuchtung Mehrkosten aufträten, seien diese nicht vom Land Berlin zu tragen. Nach der Umstellung von Tonfrequenz- auf Funkfrequenzsteuerung werde eine unnötige Beleuchtung ausgeschlossen.

Stellv. Vors. Hoffmann meint für die Klärung der Softwarefrage sei nicht der Hauptausschuss zuständig. – Da es hinsichtlich des Berichtsantrags der PDS Unstimmigkeiten zwischen den Koalitionsfraktionen gebe, wolle er den Antrag zur Abstimmung stellen.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) weist darauf hin, dass Frau BzStR Dubrau (BA Mitte) den Bericht bereits zugesagt habe. Eine Abstimmung sei insofern nicht erforderlich.

Frau Abg. Matuschek (Linkspartei.PDS) dringt darauf, dass der Hauptausschuss vor der Einleitung einer Vergabe über den Inhalt der Ausschreibung informiert werde.

Frau BzStR Dubrau (BA Mitte) erklärt, die Unterlagen würden in enger Zusammenarbeit mit SenStadt und SenFin erarbeitet werden. SenFin werde die Unterlagen an den Hauptausschuss weiterleiten.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt klar, Sen Sarrazin (Fin) habe zustimmend genickt.

Der Bericht 3111 F, das Schreiben 3111 F1 sowie der Bericht 3581 betr. Mitte werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme rote Nr. 3100 O wird zurückgestellt zur Beratung der Auflagenbeschlüsse am 23. 11. 2005.

Der Senat wird gebeten, dem Hauptausschuss zum 31. 3. 2006 betr. Kitaeigenbetriebe zu berichten, wie viel Mittel für die bauliche Unterhaltung in den Wirtschaftsplänen veranschlagt worden sind und in welchem Verhältnis diese Ansätze zu den KGSt-Werten stehen. Darüber hinaus ist zu berichten, bei welchen Kitagrundstücken in den letzten zwei Jahren ein Eigentumswechsel stattgefunden bzw. nicht stattgefunden hat.

SenFin wird gebeten, dem Hauptausschuss betr. Straßenbeleuchtung über die Möglichkeit einer Rückerstattung der Mineralölsteuer zu berichten.

Der Bezirk Mitte wird gebeten, dem Hauptausschuss ergänzende Erläuterungen zu der im Vertrag über das Management der Straßenbeleuchtung zu entwickelnden Software vorzulegen.

Frau BzStR Dubrau (BA Mitte) stellt dem Hauptausschuss ergänzende Unterlagen betr. Straßenbeleuchtung zur Verfügung.


02 – Friedrichshain-Kreuzberg

	
	hierzu:

	a)
	Bezirkshaushaltsplan Friedrichshain-Kreuzberg 2006/07

Schreiben BA Friedrichshain-Kreuzberg – Haush 4 – vom 23.9.05

(incl. Baumittelliste; Haushaltsplan nur als Datei)
	3111 J



Abg. Schruoffeneger (Grüne) bittet um Stellungnahme zu den stationären HzE. Warum sei zwischen den Jahren 2003 und 2004 hier nur wenig Bewegung zu verzeichnen?

Im öffentlichen Gesundheitsdienst sei im Jahr 2005 die erste Sparrate bereits erbracht worden. Wie könne der Bezirk die gesetzlichen Aufgabenverpflichtungen mit den geringeren Mitteln erfüllen?

Stellv. BzBm Postler (BA Friedrichshain-Kreuzberg) erwidert auf die erste Frage, der Fachbereich überprüfe die stationären Einweisungen mit einem sehr aufwändigen Verfahren. Die zuständige Stadträtin unternehme alle Anstrengungen, die stationären Einweisungen zu reduzieren, jedoch stoße die Absenkung nach Meinung des Fachbereichs auf Grenzen.

Zu Frage 2: Die Vorgaben seien umgesetzt worden, allerdings sei noch ein erheblicher Betrag in Form einer pauschalen Minderausgabe für das nächste Jahr offen. Die Gesetzeslage greife noch nicht vollständig, so dass die vorgesehenen Regionalisierungen im kommenden Jahr noch nicht realisiert werden könnten. Insofern sei der Fachbereich in der Not, über Personalabsenkungen zu entscheiden. Schwierigkeiten in der Umsetzung der jetzigen Marge seien ihm – bis auf die Ersetzung der Fachspezialisten mit hohem Altersdurchschnitt – nicht bekannt.

Der Ausschuss nimmt das Schreiben rote Nr. 3111 J zur Kenntnis.


03 – Pankow

	
	hierzu:

	a)
	Bezirkshaushaltsplan Pankow 2006/07

Bericht BA Pankow - Fin Hh 26 - vom 22.9.05 

(Haushaltsplan nur als Datei!)
	3111 G



	b)
	Bezirkshaushaltsplan Pankow 2006/07

Bericht BA Pankow - BzBm - vom 15.9.05
	3111 A



	c)
	Mündlicher Bericht des BA Pankow betr. 

Überprüfung der Industrieansiedlung Nüßlerstraße
durch die Korruptionsstelle Pankow
(auf Grüne-Antrag in der 101. Sitzung)


Abg. Schruoffeneger (Grüne) bittet um Stellungnahme zu den stationären Hilfen zur Erziehung. – Zu dem Bericht rote Nr. 3245 – Grundstücksämter: Pankow habe einen Großteil der Grundstücke an den Liegenschaftsfonds abgegeben. In der Vorlage würden aber noch 11 Mitarbeiterpositionen für die Verwaltung der verbleibenden Grundstücke aufgelistet. Warum sei diese Zahl im Verhältnis zu den anderen Bezirken so hoch?

Abg. Matz (SPD) interessiert hinsichtlich der Übersicht über die Abweichungen von Vorgabe und Ansatz 2006/2007 für die Einnahmetitel in der Nachschau rote Nr. 3601, S. 38, worauf sich die Hoffnung des Bezirks Pankow gründe, nicht 3,6 und 2,5 Mio €, sondern jeweils knapp über 6 Mio € Mieteinnahmen veranschlagen zu können.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) bezieht sich ebenfalls auf die Vorlage rote Nr. 3601, S. 38. SenFin stelle hier fest, dass die Bezirke keine Mieteinnahmen aus Liegenschaften veranschlagen sollten, die an den Liegenschaftsfonds übertragen würden, weil sie auf Grund der Übertragung für den zu erwartenden Einnahmeausfall eine Zuweisungserhöhung erhalten hätten. Wenn das der Grund für alle Vorgabenkorrekturen sei, sei er nachzuvollziehen. Aber Mehreinnahmen, die die Bezirke selbst erwirtschafteten, z. B. für Kleingärten etc., dürften nicht weggenommen werden, weil dann die Motivation entfiele. Er bitte SenFin um Erläuterung, seit wann es die Verwaltungspraxis gebe, die selbst erwirtschafteten Mehreinnahmen einzuschöpfen.

BzBm Kleinert (BA Pankow) nimmt Stellung, um die Frage nach den stationären Hilfen beantworten zu können, müsse die Ausgabenentwicklung betrachtet werden. Im Vergleich zum Vorjahr weise die Entwicklung per 30. September 2005 keine Auffälligkeiten auf. Es sei eine deutliche Ausgabenreduzierung zu erkennen. Pankow liege, die Einsparsumme betreffend, leicht über dem Berliner Durchschnitt. Bei Inanspruchnahme unterschiedlicher Hilfeformen gebe es allerdings Differenzen. Hier sei ein einheitlicher Maßstab für alle Bezirke auch wenig hilfreich. Entscheidend sei die Entwicklung der Fallzahlen und der Fallkosten.

Der Bezirk Pankow habe eine höhere Ausstattung an Grundstücksämtern als andere Bezirke. Die Kleingärten würden weiterhin durch die Ämter für Natur und Umwelt verwaltet. Eine Reihe von Kleingartenanlagen sei jedoch durch höchstrichterliche Entscheidungen in ihrem Status verändert worden. Um die neue Definition werde immer noch gerungen; das Bezirksamt gehe von „Erholungsanlagen“ aus. Diese Anlagen müssten neu veranschlagt und auf eine neue vertragliche Grundlage gestellt werden, was umfängliche Verwaltungsabläufe erforderlich mache. Bei diesen Anlagen, die an das Finanzvermögen fielen, seien die höheren Einnahmen veranschlagt worden, denen die entsprechenden Ausgaben gegenüberstünden.

Zur Nüßlerstraße: Es habe die Forderung gegeben, dass die Verträge mit dem dort im Auftrag des Landes beschäftigten Investor angepasst würden, also Zwischenabrechnungstermine vereinbart würden. Das werde jetzt von einem Notar erledigt. Die andere Problematik betreffe Korruptionsverdachtsmomente im Bericht des Rechnungshofs in Bezug auf zwei ehemalige Bezirksstadträte des Bezirksamts Weißensee. Die Antikorruptionsbeauftragte habe Untersuchungen angestellt. Das bisherige Ergebnis sei, dass sich keine Verdachtsmomente ergeben hätten, allerdings sei in Zusammenarbeit mit der Senatskanzlei eine Regelung getroffen worden, die klare Grenzen ziehe, was das Tätigwerden dieser ehemaligen Mitarbeiter in Angelegenheiten des Bezirks Pankow angehe.

Abg. Kaczmarek (CDU) fragt, warum die Grundstücke in den Mischsiedlungen nicht an interessierte Nutzer verkauft würden. Dadurch könnten die Verwaltungskosten gesenkt und die Einnahmen erhöht werden.

BzBm Kleinert (BA Pankow) antwortet, dass dies nicht eine Frage der Kooperationsbereitschaft des Bezirksamtes sei, sondern des Status dieser Anlagen. Es gebe eine Anlage, in der mehrere Kaufanlagen vorlägen; in anderen sei das Interesse geringer. Nutzer, die ihre Grundstücke erwerben wollten, täten dies in der Hoffnung, dass es sich um Bauland handele, auf dem Einfamilienhäuser errichtet werden könnten. Planungsrechtlich sei das aber nur in wenigen Anlagen möglich, da die meisten im Außenbereich lägen, wo die Baureife nur nach umfangreichen Planungen herzustellen sei. Bei der „Rennbahn“-Anlage handele es sich zwar um ein Gebiet nach § 34 des Baugesetzbuchs, so dass sich die baurechtliche Problematik nicht stelle, allerdings fehlten in dieser Anlage alle Erschließungsaufwendungen, die für ein normales Siedlungsgebiet Standard seien. Wenn man dies ändern wolle, seien damit erhebliche Belastungen für die Anlieger und Kosten verbundenen.

Der Bezirk habe kein Interesse an einer Aufgabe der Kleingartenanlagen. Ausnahmeregelungen führten dazu, dass einzelne Nutzer versuchten, ihre persönlichen Nutzungsinteressen durchzusetzen, teilweise auch mit höchstrichterlichen Entscheidungen. Letztlich habe das Auswirkungen auf den Status der Gesamtanlagen.

Abg. Kaczmarek (CDU) geht davon aus, dass es auf Grund höchstrichterlicher Entscheidungen eine klare Rechtslage gebe. Wo liege das konkrete Verkaufshindernis? Warum seien bestimmte Erschließungsstandards erforderlich? Sei den Nutzern ein Verkaufsangebot gemacht worden? Sei mit ihnen verhandelt worden?

Abg. Schruoffeneger (Grüne) erinnert daran, dass gerichtlich festgestellt worden sei, dass einzelne Grundstücke nicht dem Kleingartenstatus entsprächen. Danach gelte bei der Bemessung der Pacht bzw. der Miete nicht mehr das Bundeskleingartengesetz. Der Bezirk gehe jetzt davon aus, dass es sich um Erholungsflächen handele. Er halte das nicht für zutreffend; man habe es eher mit Einfamilienhäusern zu tun. Wenn man von Erholungsflächen ausgehe, werde wieder eine zu niedrige Miete angesetzt. Auf welcher Grundlage erfolge eine Mietbemessung für die einzelnen Grundstücke? Wann seien alle betroffenen Grundstücke umgestellt?

BzBm Kleinert (BA Pankow) erklärt, dass die „Rennbahn“-Anlage bisher als Kleingartenanlage geführt worden sei. Per Gerichtsentscheid sei sie das nicht mehr. Weil es nicht darum gehe, wie einzelne Nutzer ihre Grundstücke nutzten, werde der Gesamteindruck der Anlage bewertet und die Übereinstimmung mit dem Bundeskleingartengesetz geprüft. Die Erschließung der Anlage entspreche weitgehend dem Kleingartenstandard. Das betreffe den Straßenausbau, den Anschluss an Medien, das Abwasser usw. Um eine Siedlung als Einfamilienhauswohngebiet herzustellen, seien erhebliche Veränderungen erforderlich. Außerdem müsse geklärt werden, wie mit den Gemeinbedarfsflächen umgegangen werde. Diese Aspekte seien bislang weder rechtlich noch finanziell geprüft worden. Der Bezirk sei vom zuständigen Staatssekretär aufgefordert worden, sich zur Sachlage zu äußern. Wenn man die Rahmenbedingungen einvernehmlich ändern könne, sei eine Umwandlung – allerdings mit allen Konsequenzen – denkbar.

Bei der Einstufung der Anlage sei nicht die Nutzung einzelner Grundstücke entscheidend. In den vorliegenden Fällen habe man es mit einer Mischnutzung zu tun. Auch im Bereich der „Rennbahn“-Anlage gebe es klassische Kleingärtner, die das auch bleiben wollten. Die Neuveranschlagung erfolge auf der Grundlage von Wertgutachten. Hierbei würden je nach Art der Nutzung unterschiedliche Mieten veranschlagt.

Abg. Kaczmarek (CDU) schlägt vor, dass die Stellungnahme des Bezirks an den Staatssekretär auch dem Hauptausschuss vorgelegt werde. Bis wann werde der Bezirk berichten?

Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt, wann die Verkehrswertermittlung abgeschlossen sei.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) stellt fest, dass das Kleingartenwesen in der Zuständigkeit der Bezirke liege. Zudem habe der RdB darauf hingewiesen, dass das Pankower Problem isoliert zu betrachten sei und die Urteile keine Auswirkungen auf andere Kleingartenanlagen hätten. Insofern halte er eine Berichterstattung an den Hauptausschuss nicht für erforderlich.

BzBm Kleinert (BA Pankow) betont, dass das Bezirksamt auf der Grundlage des Kleingartenentwicklungsplans des Landes arbeite. Demnach unterstütze der Bezirk den Erhalt der darin aufgeführten Kleingartenanlagen.

Da sich die Gerichtsentscheidungen über einen längeren Zeitraum hinzögen und die Anlagen unterschiedlich groß seien, gehe er davon aus, dass die Veranschlagung der einzelnen Parzellen noch zwei Jahre dauere. Kämen weitere Klageverfahren hinzu, verzögere sich die Veranschlagung noch weiter.

Sen Dr. Sarrazin (Fin) führt aus, dass es landeseinheitliche Regelungen hinsichtlich der Grundstücksmieteinnahmen gebe. Danach gebe es weder einen positiven noch einen negativen Selbstbehalt. Die Mehreinnahmen des Bezirks Pankow kämen deshalb dem Landes- und nicht dem Bezirkshaushalt zugute. Er halte es für denkbar, künftig ein geeignetes Anreizsystem zu schaffen, das allerdings für alle Bezirke einheitlich gelten müsse.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass der Hauptausschuss bis Ende Januar 2006 einen Bericht zur Kleingartenproblematik erwarte.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) möchte wissen, weshalb das Bezirksamt für Beglaubigungen und Gewerbebescheinigungen keine kostendeckenden Gebühren erhebe.

BzBm Kleinert (BA Pankow) antwortet, dass sich seine Verwaltung an den Gebührenregelungen des Landes orientiere.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) geht davon aus, dass Gebühren kostendeckend zu erheben seien. Dass 8,10 € für eine Beglaubigung aus sozialen Gründen nicht erhoben werden könnten, könne er nachvollziehen. Aber ein Kostendeckungsgrad von nur ca. 50 % im Bereich der Gewerbebescheinigungen sei verwunderlich. Aus welchen Gründen werde auf höhere Gebühren für Gewerbebescheinigungen verzichtet?

Sen Dr. Sarrazin (Fin) weist darauf hin, dass seine Verwaltung gegenüber SenInn die Haltung vertrete, dass es einen Anpassungsbedarf im Bereich der Gebühren gebe. Die Kosten seien allerdings von Bezirk zu Bezirk sehr unterschiedlich.

Frau Abg. Pop (Grüne) entnimmt der Vorlage – rote Nr. 3066 A –, dass der Sanierungsbedarf der vom Bezirk Pankow übertragenen Kitas meist deutlich über dem Grenzwert von 75 000 € liege, der in der Übertragungsvereinbarung festgelegt sei. Zudem teile der Bezirk mit, dass bisher keine Übereignung stattgefunden habe. Wie werde die Sanierungsproblematik in Pankow gelöst?

BzBm Kleinert (BA Pankow) erläutert, dass die Angaben zu den Sanierungsbedarfen auf Erhebungen aus dem Jahr 2002 beruhten. Bei der Übertragung an freie Träger habe der Bezirk versucht, Kitas so zusammenzufassen, dass die Sanierungsbedarfe letztlich ausgeglichen seien. Mit einer Ausnahme – für die mittlerweile eine Ersatzlösung gefunden worden sei – habe auf diese Weise mit den freien Trägern ein Konsens erzielt werden können.

Die Kitas würden grundsätzlich in betriebsfähigem Zustand übertragen. Dies betreffe auch Übertragungen in den Eigenbetrieb. Dies habe im laufenden Jahr eine Verstärkung der baulichen Unterhaltung um eine halbe Mio € nötig gemacht.

Frau Abg. Pop (Grüne) erinnert daran, dass vereinbart worden sei, dass freie Träger bis zu einem Grenzwert an Sanierungskosten im Höhe von 75 000 € die Kitas für 1 € übernehmen könnten. Damit wolle man vermeiden, dass die öffentliche Hand für die Sanierungskosten aufkommen müsse. Welche Rolle spiele diese Regelung, wenn die übertragenen Kitas deutlich höhere Sanierungsrückstande aufwiesen? Weshalb seien keine Kitas übereignet worden? Sie befürchte, dass das Verfahren den vom Parlament beschlossenen verbindlichen Regelungen widerspreche.

BzBm Kleinert (BA Pankow) erwidert, dass nur zwei Kitas auf Grund baulicher Mängel nicht übertragen worden seien. Grundsätzlich seien die Übertragungen planmäßig durchgeführt worden.

Frau Abg. Pop (Grüne) fragt, wer die Sanierungskosten für Kitas zahle, die an freie Träger übertragen worden seien, aber keine Übereignung erfolgt sei.

BzBm Kleinert (BA Pankow) antwortet, dass die Sanierungen nicht aus dem Bezirkshaushalt finanziert würden. Mit den freien Träger sei vereinbart worden, dass sie die Sanierungsmaßnahmen in eigener Zuständigkeit durchführten.

Sen Dr. Sarrazin (Fin) führt aus, dass einheitlich nach Kostenblatt abgerechnet werde. Dies gelte sowohl für die Eigenbetriebe als auch für die freien Träger. In der Vollkostenrechnung sei ein Beitrag zum Unterhalt enthalten. Dem schlechten Sanierungszustand einiger Kitas habe man Rechnung getragen, indem man den Trägern angeboten habe, diese Kitas gegen Übernahme der Sanierungskosten für 1 € in ihr Eigentum übernehmen zu können. Für Kitas, die dieses Angebot nicht angenommen hätten, gelte das Kostenblatt.

Frau Abg. Pop (Grüne) gibt zu bedenken, dass es einen Unterschied zwischen baulicher Unterhaltung und Sanierung gebe. Wenn die 1-€-Regelung nicht zum Zuge gekommen sei und die Kitas nach wie vor öffentliches Eigentum seien, müssten Kosten, die im Rahmen der baulichen Unterhaltung nicht gedeckt werden könnten, übernommen werden. Offensichtlich sei in Pankow keine Kita auf der Grundlage der 1-€-Regelung übereignet worden.

BzBm Kleinert (BA Pankow) merkt an, dass in Pankow Kitas auf der Grundlage der 1-€-Regelung übertragen worden seien.

Frau Abg. Pop (Grüne) kritisiert, dass aus der Vorlage – rote Nr. 3066 A – etwas anderes hervorgehe. Danach sei bisher kein Antrag auf Übereignung gestellt worden und alle Einrichtungen seien übergeben worden.

Sen Dr. Sarrazin (Fin) erläutert, dass die Bezirke unterschiedlich intensiv von der 1-€-Regelung Gebrauch gemacht hätten. Seine Verwaltung gehe davon aus, dass es noch Nachholbedarf gebe.

BzBm Kleinert (BA Pankow) stellt fest, dass es klare vertragliche Regelungen zur Übertragung der Kitas mit den freien Trägern gebe. Darin seien die Grundstücks- und Gebäudefragen geklärt. Es gebe mit keinem Träger einen Dissens.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) betont, dass es seiner Fraktion um die Frage gehe, wer die Sanierungskosten übernehme. Er schlage vor, bis zum 31. März 2006 von SenFin eine Übersicht anzufordern, wie viele Kitagrundstücke in den letzten beiden Jahren in den einzelnen Bezirken für 1 € den Eigentümer gewechselt hätten und bei wie vielen Grundstücken das nicht der Fall gewesen sei.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass gemäß dem Vorschlag von Abg. Schruoffeneger verfahren werde.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) bittet BzBm Kleinert um einen Kommentar zu dem Hinweis im Nachschaubericht über die Bezirkshaushaltspläne – vgl. S. 22 der roten Nr. 3601 –, wonach der Bezirkshaushaltsplan 2006/2007 zeige, dass der Bezirk Pankow keinerlei Anstrengungen unternommen habe, sein Defizit abzubauen. Auf welche Tatbestände beziehe sich diese Feststellung von SenFin?

BzBm Kleinert (BA Pankow) erklärt, dass das Bezirksamt und die BVV diese Feststellung mit Betroffenheit zur Kenntnis genommen hätten. Man halte diese Aussage für unzutreffend. Der Bezirk habe noch Altschulden in Höhe von rd. 30 Mio €. Sie resultierten ausschließlich aus Mehrausgaben im T-Teil für die Bereiche Soziales und Jugendhilfe. Der Hauptteil dieser Altschulden in Höhe von 27 Mio € sei im Jahr 2002 entstanden. Damals habe es eine zu niedrige Veranschlagung gegeben, die von SenFin akzeptiert worden sei und zu Nachbesserungen für das Jahr 2003 geführt habe. In diesem Jahr habe der Bezirk ein positives Ergebnis gehabt. Im Jahr 2004 seien dann erneut Mehraufwendungen im T-Teil entstanden. Der Bezirk habe in dieser Zeit versucht, auf verschiedene Weise gegenzusteuern. In den Jahren 2002 bis 2004 seien 25,7 Mio € aus dem Investitions- und Personalbereich und aus dem A-Teil – 16,4 Mio €, 6,4 Mio € und 2,9 Mio € – zur Gegenfinanzierung der Mehrausgaben im T-Teil aufgebracht worden. Diese Anstrengungen rechtfertigten eine Beurteilung, wie sie SenFin abgegeben habe, nicht. Wenn man vom Jahr 2001 ausgehe, in dem die Fusion stattgefunden habe, seien bis heute – ohne das Kitapersonal einzurechnen – 820 Stellen abgebaut worden. Die Zielstellung des kommenden Jahres liege bei 980 Stellen.

Im Bezirk Pankow spiele die Problematik des Wertausgleichs eine zunehmende Rolle. Bezogen auf das Personal habe der Bezirk seit dem Jahr 2002 14,7 Mio € dauerhaft über den Wertausgleich verloren. Auf Grund der Festlegungen zu den Planmengen kämen weitere Abzüge in Millionenhöhe dazu. Vom Jahr 2002 bis ins laufende Jahr seien rd. 20 Mio € aus dem Bezirkshaushalt umverteilt worden. Auch das widerspreche dem Vorwurf des Sparunwillens.

Hintergrund der Feststellung von SenFin könne möglicherweise die Tatsache sein, dass die BVV ohne vorliegenden Jahresabschluss 2005 keine Aussagen zu einem Sanierungskonzept machten wolle. Nach der jetzigen Einschätzung habe man im laufenden Jahr wieder Mehrausgaben im T-Teil, und es stehe noch nicht fest, inwieweit die Basiskorrektur dies ausgleiche.

Kein Bezirk, der Altschulden in ähnlicher Höhe habe wie Pankow, schaffe es, diese Schulden kurzfristig aus dem eigenen Haushalt heraus abzubauen. Der T-Teil bzw. die Hilfen zur Erziehung und die Transferausgaben im Bereich des Sozialamts stellten das Hauptproblem dar. Die Perspektive im Sozialbereich sehe für das Jahr 2006 günstig aus, da eine deutliche bessere Veranschlagung erfolgt sei. Bei den Hilfen zur Erziehung wirke ein Verteilungsmodell, das offensichtlich derzeit von SenBildJugSport geprüft werde.

Sen Dr. Sarrazin (Fin) hält seinem Vorredner entgegen, dass die Probleme des Bezirks Pankow nicht allein aus dem Jahr 2002 und den Transferausgaben resultierten. Im Jahr 2002 sei der Ansatz der Personalkosten um knapp 7 Mio € überschritten worden. Während die anderen Bezirke in den Jahren 2003 und 2004 bezüglich der Transferausgaben positiv abgeschlossen hätten, habe Pankow weitere Defizite erwirtschaftet. Das Defizit habe im Jahr 2002 21,6 Mio € betragen, im Jahr 2003 6,9 Mio € und im Jahr 2004 13,3 Mio €.

Es sei erstaunlich, dass sich die BVV erst mit dem Sanierungskonzept befassen wolle, wenn der Abschluss des Jahres 2005 vorliege. Offensichtlich wolle sich der Bezirk erst im Jahr 2006 mit einem Sanierungskonzept auseinander setzen, obwohl bereits seit drei Jahren ein Finanzproblem bestehe.

Eine Vorlage von SenWissKult belege beispielhaft, dass in Pankow noch wesentliche Einsparpotentiale bestünden. Während das Kulturamt im Marzahn-Hellersdorf nur sechs Mitarbeiter beschäftige und Steglitz-Zehlendorf nur sieben, liege Pankow mit 28 Mitarbeitern weit an der Spitze. In anderen Bereichen sehe es ähnlich aus. In dem Konzept zur Personalkostenoptimierung sei Pankow mit dem höchsten Anteil, nämlich 20 Mio €, vertreten.

Wenn der Bezirk nicht glaubhaft nachweise, dass er an einem Defizitabbau arbeite, bleibe nur das Mittel der vorläufigen Haushaltsführung.

BzBm Kleinert (BA Pankow) widerspricht dem Eindruck, der Bezirk Pankow habe keine Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen. Über die Steuerungsfähigkeit der Sozialausgeben sei monate-, wenn nicht jahrelang intensiv gestritten worden, was letztlich zur Abwahl des zuständigen Stadtrats geführt habe. Es sei bis heute nicht gelungen, die Hintergründe der Steuerungsprobleme gänzlich aufzuklären. Die Fallzahlen stimmten offensichtlich nicht mit den Ausgaben überein. Das habe zu einem verzerrten Bild geführt, das eventuell mögliche Abfederungen erschwert habe.

Die Problematik aus dem Jahr 2002 sei durch Personaleinsparungen in den Folgejahren kompensiert worden.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung habe man sich intensiv bemüht nachzuvollziehen, wie bestimmte Steuerungen wirkten. Was den Rückgang der Fallzahlen und -kosten angehe, liege Pankow im Berliner Durchschnitt. Allerdings sei Pankow bei der Zumessung der Sollausgaben schlechter gestellt als andere Bezirk. Dies müsse noch einmal überprüft werden.

Stellv. Vors. Hoffmann bittet, den Hauptausschuss in Kenntnis zu setzen, wenn das Ergebnis einer solchen Überprüfung vorliege.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) stellt klar, dass seine Fraktion die Einschätzung, der Bezirk habe keine Konsolidierungsanstrengungen unternommen, nicht teile.

Um die bestehenden Probleme zu lösen, müssten einerseits die Veranschlagungen angepasst und andererseits vom Bezirk Eigenbeiträge geleistet werden. Den Vorschlägen, die hierzu im Nachschaubericht über die Bezirkshaushaltspläne – vgl. Anlage 1 der roten Nr. 3601 – gemacht würden, stimme seine Fraktion zu. Er halte es für sinnvoll, ein verbessertes Anreizsystem zu erarbeiten, um die Einnahmen zu steigern. Eventuell könnten dazu in der 106. Sitzung des Hauptausschusses erste Vorschläge gemacht werden.

Abg. Kaczmarek (CDU) unterstützt ebenfalls die Beschlussempfehlungen von SenFin – vgl. Anlage 1 der roten Nr. 3601 – bezüglich des Bezirks Pankow. Diese seien nicht als Bestrafung, sondern als Hilfestellung beim Abbau der Altschulden zu verstehen.

Frau Abg. Kolat (SPD) stellt richtig, dass sich die Feststellung von SenFin – vgl. S. 22 der roten Nr. 3601 – bezüglich des Defizitabbaus, nicht auf die Vergangenheit bezogen habe, sondern auf den Haushalt 2006/2007. Diese Beurteilung werde durch die Tatsache untermauert, dass die veranschlagte PMA exakt dem Fehlbetrag des Jahres 2004 entspreche.


04 – Charlottenburg-Wilmersdorf

	
	
	hierzu:

	
	a)
	Bezirkshaushaltsplan Charlottenburg-Wilmersdorf 2006/07

Schreiben BA Charlottenburg-Wilmersdorf

- Haush 1 - vom 23.9.05
	3111 K



Abg. Schruoffeneger (Grüne) kann nicht nachvollziehen, warum als Einnahme aus Grundstücksverkäufen nur 1 000 € veranschlagt worden seien. Selbst wenn der Liegenschaftsfonds keine Grundtücke im Bezirk verkaufe, müssten die Anteile, die Charlottenburg-Wilmersdorf auf Grund der Verkäufe in anderen Bezirke erhalte, höher ausfallen.

Frau BzBm Thiemen (BA Charlottenburg-Wilmersdorf) antwortet, dass im Einvernehmen mit dem BA und der BVV ein Merkansatz eingestellt worden sei, da die Einnahmen nicht prognostiziert werden könnten. Wenn Verkaufserlöse eingingen, würden sie voraussichtlich zur Verringerung der PMA herangezogen. Sie halte es nicht für richtig, höhere Einnahmen zu veranschlagen, da dies eine Veranschlagung entsprechender Ausgaben nach sich ziehe. Sie bevorzuge ein vorsichtigeres Vorgehen.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) möchte wissen, ob der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf die Ansicht von BzStR Dr. Heuer aus Mitte teile, dass bei ISBJ keine wirkliche „Aufschichtung“ erfolgt sei und somit auch keine Kostenbeteiligung der Bezirke erwartet werden könne.

Frau BzBm Thiemen (BA Charlottenburg-Wilmersdorf) lehnt eine Beteiligung der Bezirke an den Kosten ebenfalls ab. Die Bezirkshaushaltspläne böten für eine solche Beteiligung nicht genügend Spielräume.

Frau Abg. Pop (Grüne) fragt, ob bzw. wann der Bezirk Kitas an freie Träger übertrage.

Frau BzBm Thiemen (BA Charlottenburg-Wilmersdorf) erklärt, dass nicht die Absicht bestehe, weitere Kitas in freie Trägerschaft zu überführen. Zu Beginn des landesweiten Übertragungsprozesses hätten sich bereits 50 % aller Kitas und Horte im Bezirk nicht in kommunaler Trägerschaft befunden. Nach Abzug der Hortplätze blieben im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf nur noch die 2 300 kommunale Plätze übrig, die in den Kitaeigenbetrieb überführt werden könnten.


05 – Spandau
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Wurde als letzter Bezirk behandelt.


06 – Steglitz-Zehlendorf
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	b)
	Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bericht des Senats - Inn I C 12 - vom 21.10.05

(für UA Stw, dort Stw 346)
	3581



	
	c)
	Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung

Schreiben BA Steglitz-Zehlendorf - SuS BlaB -

vom 8.11.2005

(Neubau Kopernikus-Oberschule OT Lichterfelde)
	3600



Abg. Schruoffeneger (Grüne) konstatiert, dass die Mittelausschöpfung des Bezirks beim IZBB zum 31. Oktober 2005 nur bei 38 % gelegen habe. Welche Gründe gebe es hierfür, und wie werde weiter verfahren?

Wie sei der Hinweis in der Vorlage – rote Nr. 3245 – zu verstehen, dass die künftige Verwaltung der Restbestände des Finanzvermögens erst nach den Neuwahlen im Jahr 2006 geklärt werde?

BzBm Weber (BA Steglitz-Zehlendorf) schließt sich den Ausführungen von BzStR Dr. Heuer hinsichtlich der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten an. Der Altlastenbestand von Steglitz-Zehlendorf liege bei 256 und sei damit deutlich niedriger als im Bezirk Mitte. Sein Bezirk könne sei Pensum im geplanten Zeitraum erfüllen, ohne die Solidaritätsaktion des RdB in Anspruch zu nehmen.

BzStR Laschinsky (BA Steglitz-Zehlendorf) erklärt auf Nachfrage von Abg. Krüger, dass die Bearbeitungszeit von Wohngeldanträgen bei drei Wochen liege. Es gebe rd. 1 900 nicht abschließend bearbeitete Anträge. In diesen Fällen warte das Bezirksamt meist auf Rückmeldung der Antragsteller wegen fehlender Unterlagen. Das Problem des Bezirks liege auf einer anderen Ebene: Da es nur einen Zahlungsdurchlauf pro Monat gebe, komme es bei ungünstiger Terminlage manchmal vor, dass die Zahlung an den Wohngeldberechtigten mit einer Differenz von mehr als einem Monat erfolge.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) möchte bezüglich des Neubaus der Kopernikus-Oberschule – rote Nr. 3600 – wissen, weshalb beim Vergleich der Kosten bei der Variante „Ausbau Goerzallee“ nicht berücksichtigt worden sei, dass Außenstandorte aufgegeben würden.

Frau Abg. Pop (Grüne) fragt, weshalb nicht alle Lehr- und Lernmittel an die Schulen weitergeleitet worden seien, obwohl dies vor Parlament beschlossen worden sei.

BzStR Laschinsky (BA Steglitz-Zehlendorf) versichert, dass alle Mittel aus dem Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm im Jahr 2005 kassenmäßig wirksam ausgegeben würden. Dies sei leider beim Sonderprogramm IZBB nicht möglich. Grund dafür sei die umfangreiche Erarbeitung von Bauplanungsunterlagen. Es habe eine Diskussion mit SenBildJugSport darüber gegeben, in welchem Umfang Kosten für Bauvorbereitungsmaßnahmen aus den IZBB-Mitteln entnommen werden dürften.

Erfahrungsgemäß gebe beim Abschluss des Notariatsvertrags und der rechtlichen Übertragung von Grundstücken an den Liegenschaftsfonds eine erhebliche zeitliche Diskrepanz zwischen der Übernahme der Grundstücksakten und der Grundstücksbewirtschaftung. Deshalb habe man sich bisher nicht in der Lage gesehen, den Personalabbau im Grundstücksamt stärker zu forcieren. Er gehe davon aus, dass das Bezirksamt die Grundstücke noch den größten Teil des nächsten Jahres verwalten müsse. Das Gespräch über die zweite Bestückungsliste zwischen Bezirk und Liegenschaftsfonds solle im nächsten Jahr stattfinden, sei aber noch nicht terminiert.

Der Bezirk habe die Lehr- und Lernmittel niedriger veranschlagt. Der Bezirk werde aber die von SenFin vorgeschlagene Vorgehensweise akzeptieren und die entsprechenden Mittel termingerecht umverteilen.

Der bauliche Bestand der Kopernikus-Oberschule sei aufgelöst worden. Die Schule sei auf drei verschiedene Standorte – bereits vorhandene und arbeitende Schulen – aufgeteilt worden. Insofern handele es sich nicht um Außenstellen, die aufgegeben werden könnten, wenn der Neubau auf dem Grundstück Goerzallee abgeschlossen sei.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) interessiert, was der Bezirk davon halte, dass die Senatsebene bei Maßnahmen, die mit Hilfe des IZBB-Programms durchgeführt würden, beteiligt werden müsse, obwohl es sich hinsichtlich des Umfangs um Maßnahmen handele, bei denen der Bezirk die BPU normalerweise in eigener Zuständigkeit bearbeiten könne.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) konstatiert, dass der Bezirk das Jahr 2004 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 10,1 Mio € abgeschlossen habe. Was werde damit gemacht?

Frau Abg. Pop (Grüne) möchte wissen, weshalb die Lehr- und Lernmittel unterveranschlagt worden seien.

BzStR Laschinsky (BA Steglitz-Zehlendorf) erklärt zur Frage von Frau Abg. Pop, dass man von erheblichen Preissteigerungen bei den Energie- und Versorgungstiteln ausgegangen sei und deshalb auf eine höhere Veranschlagung bei den Lehr- und Lernmitteln verzichtet habe. Die BVV habe diese Entscheidung mitgetragen.

Mit dem Überschuss aus dem vergangenen Jahr habe der Bezirk zunächst seine Schulden bei SenFin in Höhe von ca. 6 Mio € beglichen. Der Rest sei im Haushalt 2006/2007 als Einnahme gebucht worden. Die reduzierte Zuweisung könne damit teilweise ausgeglichen werden. Haushaltsmäßige Spielräume entstünden durch den Überschuss nicht.

Er könne nachvollziehen, dass die SenBildJugSport einen Überblick über ein gesamtstädtisches Programm behalten wolle. Der Senat müsse sich gegenüber dem Bund für die Mittelverwendung rechtfertigen. Als Bezirksvertreter könne er sich auch ein anderes Verfahren vorstellen.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) fragt, welchen Bereichen der Rest aus dem Überschuss zugute komme.

BzStR Laschinsky (BA Steglitz-Zehlendorf) antwortet, dass davon insbesondere die bauliche Unterhaltung profitiere.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage – rote Nr. 3600 – zustimmend zur Kenntnis.

	
	d)
	Asbestbelastung Steglitzer Kreisel

nichtöffentliches Schreiben Vors.Pet - 713/15 - vom 1.9.05
	0375 D


BzBm Weber (BA Steglitz-Zehlendorf) weist darauf hin, dass es sich um eine Petition handele, die vom Petitionsausschuss für erledigt erklärt worden sei. Petent sei der örtliche Personalrat gewesen.

Die Verwaltung habe einen planungsbegleitenden Ausschuss eingerichtet, dem SenFin, SenStadt und das Bezirksamt angehörten. Zum Jahresende solle ein Abschlussbericht gefertigt werden, in dem mehrere Handlungsvarianten aufgezeigt und – auch hinsichtlich der Kosten – bewertet würden. Das Parlament solle auf dieser Grundlage einen Tendenzbeschluss fällen.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt richtig, dass die Petition zwar aus Sicht des Petitionsausschusses erledigt sei, aber der Hauptausschuss noch über das weitere Vorgehen in der Sache selbst entscheiden müsse.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) geht nicht davon aus, dass eine kostenfreie Variante gefunden werde. Von welchen Mindestkosten gehe der Bezirk aus?

BzBm Weber (BA Steglitz-Zehlendorf) bestätigt, dass es keine Lösung gebe, bei der keine Kosten anfielen. Letztlich müsse darüber entschieden werden, ob der Kreisel saniert und erneut von der Verwaltung genutzt werden solle, wobei durch die Personalreduzierung zusätzliche Verwaltungsteile einziehen könnten. Jede Variante setze jedoch einen Auszug der Verwaltung voraus. Auf Grund der Asbestbelastung müsse der Kreisel spätestens im November 2007 geräumt werden. Ein Sanierungsmodell, das bis November 2007 abgeschlossen sei, gebe es nicht. Somit bleibe nur ein vorübergehender oder endgültiger Umzug.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) hält es für erforderlich, für das Jahr 2007 Mittel einzustellen, da größere Ausgaben offensichtlich unvermeidbar seien.

StS Schulte (SenFin) hält es nicht für sinnvoll, auf Grund von Spekulationen Mittel in den Haushalt einzustellen.

Abg. Dr. Flemming (SPD) stimmt seinem Vorredner zu. Erst wenn man sich für ein konkretes Verfahren entschieden habe, könne die Finanzierung festgelegt werden.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass der Hauptausschuss bis zum Ende Januar 2006 einen Bericht erwarte.


07 – Tempelhof-Schöneberg
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	b)
	Nachträgliche Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben

des BA Tempelhof-Schöneberg

Schreiben BA Tempelhof-Schöneberg – Soz CH 1 –

vom 29.9.05

(Auflage Nr. 2 zum Hh 04/05)
	3468



Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) stellt fest, dass der Bezirk das Jahr 2004 mit einem Plus von 9,6 Mio € abgeschlossen habe. Wie sei dieses Jahresergebnis veranschlagt worden?

BzStR Hapel (BA Tempelhof-Schöneberg) stellt richtig, dass sich das Jahresergebnis 2004 auf 5,2 Mio € belaufe. Diese Mittel würden zur Verstärkung der baulichen Unterhaltung und für ein Toilettensanierungsprogramm an den Schulen eingesetzt.

Zum Wohngeld, nach dem Abg. Krüger gefragt habe, werde es einen Bericht geben.

Beim IZBB-Programm, nach dem Abg. Schruoffeneger gefragt habe, sei der Mittelabfluss zwar gut, aber an einem Schulstandort gebe es bauliche Probleme, so dass in diesem Jahr nicht abgerechnet werden könne. An zwei weiteren Schulstandorten gebe es Schwierigkeiten, weil die beteiligten Baufirmen in Konkurs gegangen seien. Dadurch verzögere sich die Ausgabe von 1 Mio €. Wenn der Kassenschluss für das IZBB-Programm nach den Vorstellungen von SenBildJugSport auf den 5. Dezember vorgezogen werde, entstünden weitere Abrechnungsprobleme.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt, warum der Abrechnungstermin vorverlegt werden solle und ob diese Regelung nur für das IZBB-Programm gelte.

StS Schulte (SenFin) erklärt, dass normalerweise in der 2. Dezemberhälfte Kassenschluss sei. In der Regel werde nicht bis zum 31. Dezember gebucht. Ob es in diesem Fall eine Sonderregelung gebe, könne er nicht sagen.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) bitte zu klären, ob diese Terminvorgabe vom Land beeinflussbar sei oder ob es sich um eine Vorgabe des Bundes handele.

StS Schulte (SenFin) sagt eine Klärung zu.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) weist darauf hin, dass vom Bezirk in einer erneuten Berichterstattung ein konstruktiver Ansatz bezüglich des Wohngelds erwartet werde.


09 – Treptow-Köpenick
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Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) fragt, wie der Bezirk das Plus aus dem Jahr 2004 in Höhe von 5,9 Mio € verwende.

BzBm Dr. Ulbricht (BA Treptow-Köpenick) antwortet, dass die Mittel weitgehend in die bauliche Unterhaltung geflossen seien. Zudem sei ein Teil der Mittel genutzt worden, um im Jahr 2006 nicht voreilig Bibliotheken schließen zu müssen.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) stellt fest, dass die Ausschöpfung des Schul- und Sportanlagensanierungsprogramms zum 31. Oktober nur bei 50 % gelegen habe. Wie sehe die Prognose zum Jahresende aus?

BzBm Dr. Ulbricht (BA Treptow-Köpenick) versichert, dass die Mittel bis zum Jahresende kassenwirksam verausgabt würden. Dennoch halte er es für sinnvoll, das Verfahren grundsätzlich zu überdenken. Die Bezirke kämen immer in Zeitschwierigkeiten, wenn sie viele kleine Maßnahmen umsetzen wollten.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) weist darauf hin, dass SenBildJugSport davon ausgehe, dass die Bezirke spätestens im Oktober des Vorjahres wüssten, welche Maßnahmen im kommenden Jahr zugelassen würden. Die BPUs könnten laut SenBildJugSport somit bereits im Vorjahr fertiggestellt werden.

BzBm Dr. Ulbricht (BA Treptow-Köpenick) gibt zu bedenken, dass die Vorbereitung einer Maßnahme im Oktober oder November des Vorjahres nach Haushaltsrecht nicht zulässig sei, weil die Mittel im Haushalt nicht zur Verfügung stünden. Wenn dies dennoch geschehe, könne eine BPU Ende Januar zur Prüfung weitergeleitet werden. In der Regel dauere diese anderthalb bis drei Monate. Erst wenn die geprüfte BPU wieder vorliege, könne eine Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgen. Sobald diese im Frühsommer oder in der Sommerpause beendet sei, erfolge die Beauftragung der Baumaßnahme. Bei der Bauausführung dürften dann keine Schwierigkeiten mehr auftreten, wenn man die Mittel kassenwirksam ausgeben wolle.

Er rege an, den Bezirken die Mittel zweckgebunden zur Verfügung zu stellen. Bei anderen Projekten mit ähnlicher Größenordnung erfolge die Prüfung der BPU in den Bezirken. Die Hauptverwaltung sei mit der Prüfung der BPUs ohnehin völlig überlastet.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt, ob es im Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm eine Grenze gebe, ab der der Bezirk ohne Beteiligung der Senatsverwaltungen handeln könne.

BzBm Dr. Ulbricht (BA Treptow-Köpenick) antwortet, dass es keine finanzielle Grenze gebe.


10 – Marzahn-Hellersdorf
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Sozialhilfe

Bericht BA Marzahn-Hellersdorf - Soz L -

vom 31.10.05
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	c)
	Bezirkshaushalt Marzahn-Hellersdorf 2006/07

Bericht BA Marzahn-Hellersdorf - SD 3 - vom 13.10.05
	3486



	
	d)
	Haushaltswirtschaft und Konsolidierungskonzept

Bezirk Marzahn-Hellersdorf
Bericht BA Marzahn-Hellersdorf - Fin 1 -

vom 22.8.05 betr. Umsetzung bis 30.6.05

(in der 94. Sitzung hierher vertagt)
	2597 H



Abg. Schruoffeneger (Grüne) entnimmt dem Sanierungskonzept – rote Nr. 2597 H –, dass man im Ergänzungsplan 2005 davon ausgegangen sei, dass ab 1. Juli der Kitaeigenbetrieb gebildet sei und somit Ausgaben für die Einrichtung nur im 1. Halbjahr 2005 anfielen. Auch wenn die Kitabetreuung im 2. Halbjahr in einer anderen Struktur erfolge, fielen Kosten an. Er bitte, diese Finanzierung zu erläutern und das Volumen darzustellen.

Welche Folgen habe es, dass es noch kein umsetzungsfähiges Konzept für das Freizeitforum Marzahn gebe und deshalb aus der zweckgebundenen Sonderzuweisung in Höhe von ca. 2 Mio € lediglich 400 000 € kassenwirksam würden? Gehe die Restsumme positiv in den Jahresabschluss des Bezirks ein? Was geschehe mit den Mitteln, wenn das Sanierungskonzept für das Freizeitforum Marzahn nicht umgesetzt werde? Wie werde in den Folgejahren mit den Mitteln umgegangen?

Abg. Wambach (CDU) möchte wissen, weshalb der Bezirk keine Angaben zur Verfassungsmäßigkeit – vgl. B 6 der roten Nr. 3601 – gemacht habe.

BzBm Dr. Klett (BA Marzahn-Hellersdorf) erklärt zur Frage seines Vorredners, dass dieser Mangel mit Schreiben vom 14. November 2005 behoben worden sei. Grund für die Verspätung sei ein Personalwechsel gewesen, der zur Folge gehabt habe, dass die Angabe zunächst vergessen worden sei.

In diesem Jahr würden nur Planungsmittel für das Freizeitforum Marzahn benötigt. Gegenwärtig werde die abschließende Fassung der BPU erarbeitet, die in der ersten Planungsstufe von SenStadt geprüft worden sei. Die Zeitverzögerung sei vorrangig von der Hauptverwaltung verursacht worden. Die restlichen 1,6 Mio € gingen nicht in die Jahresabschlussrechnung ein. Vielmehr müssten sie in der Zukunft wieder für die Investitionsmaßnahme zur Verfügung stehen. Im nächsten und übernächsten Jahr seien entsprechende Etatmittel vorgesehen.

Die Formulierung im Ergänzungsplan 2005 sei auf die ursprünglichen Planungen des Bezirks zur Bildung eines Kitaeigenbetriebs und zum Trägerwechsel zurückzuführen. Die Jugendabteilung sei zum Zeitpunkt der Aufstellung des Ergänzungsplans gedrängt worden, bestimmte kommunale Verpflichtungen stark einzuschränken, da man sich zur Jahresmitte auf Grund der Eigenbetriebsgründung und des Trägerwechsels eine Abnahme der Lasten erhofft habe. Diese Entwicklung habe sich verzögert. Der Trägerwechsel sei in Marzahn-Hellersdorf zwar weitgehend abgeschlossen, aber die Jugendabteilung müsse weiterhin Anforderungen erfüllen, mit denen man seinerzeit nicht gerechnet habe. Die Zusatzkosten, die dadurch in der zweiten Jahreshälfte entstünden, beliefen sich ca. auf 100 000 €. Ein Primärdefizit entstehe dadurch nicht.

StS Schulte (SenFin) bestätigt, dass der Bezirk sich mittlerweile zur Begründung der Verfassungsmäßigkeit geäußert habe. Allerdings entspreche diese Ergänzung nicht dem Standard, den der Hauptausschuss – orientiert am Bezirk Mitte – vorgelegt habe. Er schlage deshalb vor, im Beschlussvorschlag  – vgl. B 6 der roten Nr. 3601 – den zweiten Absatz zu streichen und stattdessen im ersten Absatz nicht nur den Bezirk Steglitz-Zehlendorf zu nennen, sondern auch Marzahn-Hellersdorf. Die Voraussetzungen seien aus seiner Sicht in beiden Bezirken identisch.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt nach dem Zeitablauf, in dem am Freizeitforum Marzahn gearbeitet werde.

BzBm Dr. Klett (BA Marzahn-Hellersdorf) führt aus, dass die Erarbeitung der ersten Planungsstufe einen Monat in Anspruch genommen habe. Die Prüfung habe sich vom Frühjahr über den Sommer erstreckt. Seit einem Monat werde an der zweiten Planungsstufe gearbeitet, wobei bis Mitte Dezember eine prüffähige Gesamt-BPU herauskommen solle. Auf Grund der Schwierigkeiten in den einzelnen Bauabschnitten gebe es erheblichen Nacharbeitungsbedarf. Da man das Freizeitforum in die wirtschaftliche Unanhängigkeit führen wolle, müssten bestimmte Planungsvorgaben vom Anfang der 90er Jahre erheblich umgearbeitet werden. Wenn die überarbeitete BPU Mitte Dezember eingereicht werde, folgten ca. zwei weitere Monate, in denen die Unterlagen geprüft würden. Wenn die BPU bestätigt sei, müsse das Gesamtkonzept erneut dem Hauptausschuss vorgelegt werden. Die Arbeiten, die nicht die BPU beträfen, seien weitgehend abgeschlossen. Einige Abstimmungen mit SenFin stünden noch aus.
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Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt, weshalb der Bezirk bei den Einnahmeansätzen im Kitabereich rd. 14 % unter der Vorgabe bleibe.

Abg. Krüger (CDU) möchte wissen, ob bzw. welche Haushaltsspielräume sich im Bezirk Lichtenberg durch den positiven Jahresabschluss 2004 in Höhe von 12 Mio € ergäben.

Frau BzBm Emmrich (BA Lichtenberg) führt aus, dass bei der Veranschlagung im Kitabereich von den vorhandenen Plätzen ausgegangen worden sei.

Der Überschuss aus dem Vorjahr werde für nachhaltige Maßnahmen eingesetzt, beispielsweise die Sanierung von Schulen und Kitas. Ein Teil werde zum Betrieb der Schulen eingesetzt.

Frau Abg. Pop (Grüne) fragt SenFin, auf welcher Grundlage die Zumessung im Kitabereich berechnet worden sei.

StS Schulte (SenFin) antwortet, dass die Verteilung auf der Basis der Produktbudgetierung und der Daten der Jugendverwaltung erfolgt sei. Zu dem Zeitpunkt, als die Mitteilung an die Bezirke erfolgt sei, habe es aber beispielsweise noch nicht die Ergebnisse der Belegungsanalyse gegeben. Den Bezirken stünden bei ihrer Haushaltsaufstellung aktuellere Zahlen zur Verfügung.

Die tatsächliche Entwicklung werde darüber entscheiden, wie die Verteilung künftig erfolge. Im Kitabereich müsse ohnehin über eine Basiskorrektur und die Grundlage, auf der sie erfolgen solle, nachgedacht werden. Eventuelle orientiere man sich dabei an den Fallzahlen.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) wendet bezüglich seines Vorredners ein, dass es in allen Bezirken größere Abweichungen geben müsse, wenn der unterschiedliche Datenstand die Ursache sei. Sei Lichtenberg ein Sonderfall, oder seien die Zahlen flächendeckend falsch eingeschätzt worden?

StS Schulte (SenFin) erläutert, dass jeder Bezirk selbst entscheide, wie er die Entwicklung einschätze und welche Veranschlagung er vornehme. Ein Risiko sei damit nicht verbunden, weil der Bezirk Lichtenberg nicht nur niedrige Einnahmen, sondern auch niedrige Ausgaben veranschlagt habe. Die Frage der Basiskorrektur stelle sich unabhängig von den Veranschlagungen der Bezirke.

Frau BzBm Emmrich (BA Lichtenberg) betont dass der Bezirk die Veranschlagung auf der Grundlage der vorhandenen Plätze – sowohl kommunale als auch solche in freier Trägerschaft – und des durchschnittlichen Beitrags vorgenommen habe. Man rechne nicht damit, dass eventuell fehlende Einnahmen ausgeglichen würden.

Das Projekt Bürgerhaushalt, nach dem Frau Abg. Flesch gefragt habe, laufe gut. Die fünf dezentralen Veranstaltungen seien abgeschlossen worden. Gegenwärtig sei noch eine Votierung über das Internet möglich. Am 21. Januar 2006 finde die zentrale Abschlussveranstaltung statt, zu der sie alle Mitglieder des Hauptausschusses einlade. Die Überschüsse kämen nach dem Willen der BVV Sanierungs- und Infrastrukturmaßnahmen zugute. Dieser Mitteleinsatz stimme mit den Votierungen überein.
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Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt, warum der Bezirk im Nachschaubericht bei der Einnahmeerwartung aus Grundstücksverkäufen einen Ansatz von 0 € etatisiert habe. Wie sollten die Einnahmen verwendet werden? 

Warum habe der Bezirk bei der Aktenübergabe von den Jugend- und Sozialämtern an die Arbeitsgemeinschaften pro 143 Akten nur einen Mitarbeiter abgegeben? Reinickendorf liege im Vergleich der Bezirke hier an letzter Stelle; gegenüber Mitte habe Reinickendorf nur ein Drittel der Mitarbeiter pro Fallzahl abgegeben.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) erkundigt sich nach der Verwendung des Jahresergebnisses 2004 in Höhe von 5,8 Mio €.

BzStR Ewers (BA Reinickendorf) erklärt, der Bezirk habe seine Erlöse aus Grundstücksgeschäften noch nie etatisiert, da deren Höhe nicht feststehe. Zum Teil setze er sie für Werterhaltung d. h. Ausbau der IuK-Technik ein, zum Teil für die Hoch- und Tiefbauunterhaltung. 

Die Mittel aus dem Jahresergebnis 2004 würden geteilt; eine Hälfte werde für die Substanzerhaltung der Gebäude und Straßen ausgegeben, der andere Teil sei Rücklage, weil man nicht wisse, wie das Jahresergebnis 2005 ausfalle. Der Gestaltungsspielraum sei also, wenn es tatsächlich kein Defizit gebe, klein. 

Was die an Jobcenter übertragenen Mitarbeiter betreffe, habe Abg. Schruoffeneger wohl keine aktuellen Zahlen, da zum Jahresende noch einmal eine größere Anzahl von Mitarbeitern der Sozialabteilung, die die Kräfte von den Jugendämtern übernommen habe, an die Arbeitsagentur gegeben. Die Stellen würden im Haushalt 2006 nicht mehr finanziert. 

Abg. Schruoffeneger (Grüne) möchte wissen, warum der Bezirk Reinickendorf das Schulanlagensanierungsprogramm nur zu knapp 50 % und das Gesamtschulprogramm nur zu 19 % ausschöpfe.

BzStR Ewers (BA Reinickendorf) gibt zu, dass Reinickendorf der Bezirk sei, bei dem es die größten Probleme in der zeitgemäßen Umsetzung des Programms gegeben habe. Erst habe es ein Planungsdefizit gegeben, dann auch ein Umsetzungsdefizit. Zurzeit seien alle Maßnahmen, die 2006 laufen sollten, im Baubetrieb. Mit SenBildJugSport sei verabredet, dass der Bezirk auch die letzte BPU für das nächste Jahr Mitte Januar vorgelegen werde. Damit werde das Defizit 2006 ausgeglichen. 

Abg. Schruoffeneger (Grüne) interessiert, ob im Bezirk geklärt sei, dass zu einer Investition auch die Erstausstattung gehöre. Es dürfe nicht mehr vorkommen, dass investive Mittel für Einrichtungen eingesetzt würden, die dann nicht in Betrieb genommen werden könnten, weil vergessen worden sei, die Ausstattungsmittel zu etatisieren.

BzStR Ewers (BA Reinickendorf) bemerkt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen in der BVV Reinickendorf habe ihn darauf angesprochen, ob es für die Bibliothek der Hannah-Höch-Schule im Märkischen Viertel keine Ausstattungsmittel für Bücher gebe. Dagegen sei zu vorzubringen, dass es in dieser Schule bereits eine Bibliothek – und damit auch Bücher – gebe. Diese Bibliothek werde nur vergrößert und in einen mobilen Klassenraum verlagert. Die Schule sehe darin kein Problem. Der Bezirk werde überprüfen, ob Bücher im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms für Ganztagsschulen IZBB finanzierbar sei. Das Programm sei jedoch für zusätzliche Betreuungsräume oder Mensen gedacht, weniger für Bibliotheken. 
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Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt, warum das BA Neukölln ebenfalls im Verhältnis zu den Fallzahlen nur wenige Mitarbeiter der Sozial- und Jugendämter an die Arbeitsagenturen abgegeben habe, nämlich 76:1. – Der BzBm möge dazu Stellung nehmen, dass der zuständige BzStR öffentlich mitteile, gesetzeswidrig zu handeln, weil er mit den Mitteln für den Öffentlichen Gesundheitsdienst die gesetzlichen Aufgaben nicht erfüllen könne. – Habe der Bezirk spezifische Probleme mit der Schaffung des Kita-Eigenbetriebs?

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) interessiert, wie der Bezirk das gute Jahresergebnis 2004 in Höhe von 13,8 Mio € verwenden wolle. 

BzBm Buschkowsky (BA Neukölln) berichtet, dass bisher 226 Mitarbeiter an die Jobcenter abgegeben worden seien. Bisher sei das Jobcenter Neukölln nicht in der Lage gewesen, weitere Mitarbeiter aufzunehmen, weil seine Kapazität erweitert werden müsse. Es sei geplant gewesen, dass dort 500 000 Menschen betreut würden, bisher seien es 77 000. In der nächsten Hauptausschusssitzung werde der Ausschuss mit einer Vorlage gebeten, der Freigabe von Mittel für eine Kapazitätsplanerweiterung des Jobcenters zuzustimmen. 150 Mitarbeiter stünden bereit, in das Jobcenter zu wechseln.

Wie ein BzStR politisch agiere, falle in dessen Zuständigkeitsbereich. Für den Haushalt könne er – Redner – nur sagen, dass die Zumessung für den ÖGD über dem Produktsummenbudget liege, insofern vom Bezirk aus allem Rechnung getragen werde. Gleichwohl seien im Gesundheitswesen einige Standorte geschlossen worden. Insgesamt – nicht nur bei Gesundheitseinrichtungen – seien für den Doppelhaushalt angemietete Flächen in der Größe von 10 000 m² gekündigt worden, um Miete einzusparen.

Beim Kita-Eigenbetrieb gehe Neukölln davon aus, dass im Bezirk ein Defizit von ca. 3 Mio € gemacht werden müsse. Die Personalkostenvorsorge sei unzureichend. Das BA habe dies gegenüber SenFin nachgewiesen. 

Der Bezirk habe nicht 13 Mio € Plus im Jahresergebnis, sondern nur 1,3 Mio €. Diese Summe sei dringend erforderlich, um den Haushalt aufzustellen, weil im Jahr 2007 eine PMA veranschlagt sei. 400 000 € seien bei der Musikschule Neukölln eingesetzt worden, weil es hier eine Warteliste von 700 Kindern gebe. Gerade im Bezirk Neukölln sei es besonders wichtig, die Kulturangebote für Kinder aufrechtzuerhalten. Weiter sei eine Vorsorge für die Altersteilzeitbeschäftigung etatisiert worden. Es könne sein, dass erhebliche Mittel für Gehälter von Mitarbeiterinnen in der Freizeitphase der Altersteilzeit, die nicht zum Kita-Eigenbetrieb überwechselten, bezahlt werden müssten.

Frau Abg. Kolat (SPD) wünscht eine Stellungnahme zum Wertausgleich. Wie verwende Neukölln als ein Bezirk, der davon profitiere, die Mittel?

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) erwidert, SenFin habe für Neukölln in einer Vorlage 13,8 Mio € Jahresergebnis ausgewiesen. Auch wenn man davon das Minus des Jahres 2002 in Höhe von 7,6 Mio € abziehe, bleibe mehr als 1,3 Mio €. Habe SenFin hierfür eine Erklärung? 

StS Schulte (SenFin) stellt fest, dass isolierte Jahresergebnis 2002 7,6 Mio € betragen habe. Dazu kämen aber noch die Belastungen aus den Vorjahren, so dass das haushaltstechnische Ergebnis 2002 ein Defizit von 12,4 Mio € sei. Dies müsse von den 13,8 Mio € abgezogen werden, was etwas mehr als 1 Mio € ergebe.

BzBm Buschkowsky (BA Neukölln) gibt zu bedenken, dass das Verfassungsgebot der Wertgleichheit der Lebensverhältnisse in der Finanzpolitik des Landes noch nicht optimal verwirklicht sei. Seit 1991 habe sich das durchschnittliche Einkommen im Land um 30 % erhöht, in Neukölln aber um 12 % verringert. Ein Drittel der Neuköllner Einwohner lebe von Transferleistungen. Im Bezirk lebten ein Drittel Migranten „der unteren Schicht“. 40 % der Eltern zahlten keine Beiträge mehr für Lernmittel, in Nordneukölln sogar 70 %. Daran sei erkennbar, sie sich die Situation im Bezirk in den letzten fünf Jahren verändert habe. Er – Redner – appelliere an die Abgeordneten, sich die Entwicklung in Neukölln Nord, Wrangelkiez, Wedding, Moabit 

u. a. genau anzusehen, weil diese wesentliche Aussagen über den sozialen Frieden in der Stadt machten. 
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Abg. Schruoffeneger (Grüne) bittet um eine Erläuterung, warum Spandau als einziger Bezirk bei den Kitas die zugemessenen Beträge für Betreuungsaufgaben um über 10 % erhöht habe. – Zum Sanierungskonzept des Bezirks, insbesondere der Eingliederungshilfe, solle der Bezirk Auskunft geben, warum im Rundschreiben zur Eingliederungshilfe Zielvorgaben gemacht würden, die wenig auf fachliche und gesetzliche Regelungen Rücksicht nähmen, z. B. fordere, dass Freizeitangebote möglichst einzustellen seien oder dass, wenn es kostengünstiger sei, immer die stationäre Unterbringung vorzuziehen sei. Dies sei mit der Individualregelung des Gesetzes nicht vereinbar.

Abg. Meyer (FDP) interessiert, ob SenFin der Ansicht sei, dass die Sanierungsanstrengungen von Spandau teilweise gesetzeswidrig seien. 

StS Schulte (SenFin) verweist auf das Rundschreiben, dem zu entnehmen sei, dass die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden sollten. 

Abg. Wambach (CDU) wünscht von SenFin und dem BA Auskunft über die Zeitvorstellungen für den Defizitabbau des Bezirks. Wie könne man bei den unterschiedlichen Vorstellungen zu einem Konsens kommen?

Abg. Dr. Flemming (SPD) spricht sich dafür aus, auf das Sanierungskonzept zu warten, über das man dann entscheiden könne. 

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) gibt seinem Vorredner Recht. In die Überlegungen sei einzubeziehen, dass Spandau ein Altschuldenproblem habe, das auch auf die Veranschlagung 2002 zurückzuführen sei. Es sei sinnvoll, auch mit Anträgen bis zur Vorlage des Sanierungskonzepts zu warten.

Abg. Wambach (CDU) bemerkt, wenn noch nicht feststehe, dass Spandau die Konsolidierung bis 2008 umgesetzt haben müsse, wie SenFin dies fordere, dann sei es sinnvoll, auf das Sanierungskonzept zu warten und dann zu entscheiden.

BzBm Birkholz (BA Spandau) gibt zu bedenken, dass auch im Bezirk Spandau die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zunehmend Probleme bereite. Es gebe rd. 20 % Arbeitslose, einen hohen Seniorenanteil und mehrere Jugendkriminalitätsschwerpunkte, weshalb SenStadt den Bezirk beim Aufbau dreier Stadtteilprojekte unterstütze. Hauptursache für das Defizit des Bezirks seien die Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung 

– HzE – und die entgeltfinanzierten Betreuungsleistungen. Der Bezirk könne auf Basis des Beschlussentwurfs von SenFin im Nachschaubericht rote Nr. 3601, S. 21 das Defizit abbauen, werde dafür aber nicht nur die geforderten drei Jahre, sondern fünf bis 2010 brauchen. Wenn das Defizit in weniger als fünf Jahren abgebaut werden müsste, käme es zu erheblichen Einschnitten in der sozialen Infrastruktur. 

Abg. Dr. Flemming (SPD) wiederholt, dass der Hauptausschuss auf Basis der Daten des Sanierungskonzepts über den Sanierungstermin entscheiden werde. 

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) versichert, dass der Ausschuss bei seiner Entscheidung nicht nur die Interessen des Bezirks, sondern auch dessen besondere Situation berücksichtigen werde. Könne der Bezirk jetzt schon unverbindlich sagen, ob er die 16,2 Mio € Defizit in fünf gleich hohen Jahresraten abtragen wolle oder in Raten steigender Höhe?

Abg. Wambach (CDU) macht darauf aufmerksam, dass noch im Dezember eine Entscheidung fällig sei, da sonst ab 1. Januar der Auflagenbeschluss gelten würde. 

BzStR Hedergott (BA Spandau) sagt bis zum 31. Dezember eine Vorlage zu. Der Bezirk habe bereits einen Zeit- und Maßnahmeplan vorgelegt, wie in fünf Jahren die Schulden abgebaut werden könnten. Schon in den Haushaltsjahren 2006 und 2007 seien Konsolidierungsbeträge eingestellt, so dass man nur noch von einem Defizit von 13,7 Mio € ausgehe, das bis 2010 abzubauen sei. Die Konsolidierung im Fünfjahreszeitraum traue sich der Bezirk zu und werde entsprechende Zahlen vorlegen. 

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass die Vorlage jedoch erst in der ersten Januarsitzung im Hauptausschuss behandelt werden könne. 

Abg. Schruoffeneger (Grüne) schlägt vor, dann auch das Schreiben rote Nr. 3111 L mitzubehandeln. 

Stellv. Vors. Hoffmann hält fest, dass dieses Schreiben in der ersten Januarsitzung behandelt werde.

BzStR Hedergott (BA Spandau) erläutert, dass im dem bereits vorgelegten Zeit- und Maßnahmeplan festgehalten sei, dass es in der äußerst schwierigen finanziellen Lage des Bezirks – und des Landes – ein Gebot sei, bei allen Transferleistungen zu prüfen, ob sie gerechtfertigt seien. In der Vorlage werde versichert, dass der Bezirk nach wie vor uneingeschränkt die Leistungsansprüche der betroffenen Klienten gewährleisten werde. Die Ausgabenüberschreitungen seien 2002 hauptsächlich von den Ressorts JugFam und SozGes verursacht, deshalb werde geprüft, wo z. B. bei der Eingliederungshilfe Leistungen nicht mehr erforderlich seien. Das Fallmanagement solle sicherstellen, dass die genau passende Leistung gewährt werde. Die Unterstellung in der Presse, Spandau wolle Menschen aus der ambulanten Pflege in Pflegeheime „abschieben“, sei mehrfach absurd. 

Abg. Schruoffeneger (Grüne) erwidert, in dem Schreiben sei nicht nur davon die Rede, dass die Leistungen auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden sollten, sondern es werde auch rein fiskalisch argumentiert, dass bei „gesteigertem Pflegebedarf ein Verbleiben in der Häuslichkeit nicht mehr zugestanden werden“ könne. Dies sei keine fachliche Bewertung. Darüber müsse man später noch einmal sprechen. – Warum habe der Bezirk den zugemessenen Ansatz für Betreuungsausgaben in Kitas um 11,8 % erhöht?

BzStR Hedergott (BA Spandau) wendet ein, die Vorlage formuliere einen Prüfauftrag, der beginne mit „es könnte sein, dass“. – Da zum Zeitpunkt der Haushaltsveranschlagung nicht klar gewesen sei, ob der Kita-Eigenbetrieb von mehreren Bezirken oder nur dem Bezirk Spandau allein gegründet werde und auch die Zahl der Kinder nicht festgestanden sei, sei eine höhere Summe festgesetzt worden.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) versteht nicht, warum der Bezirk bei Einnahmeansätzen die von der Senatsverwaltung vorgegebene Fallzahl zugrunde lege, bei den Ausgabeansätzen aber 11,8 % darüber gehe. In der Januarsitzung solle der Bezirk auch berichten, was mit dem Differenzbetrag geschehen solle. 

Stellv. Vors. Hoffmann fasst zusammen, dass der Bezirk Spandau sein Konsolidierungskonzept mit den gewünschten Informationen bis zum 31. Dezember 2005 vorlegen solle. 
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Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass der Ausschuss über jene Beschlussempfehlungen aus dem Nachschaubericht Schreiben rote Nr. 3601 abstimme, über die in der AG Bezirke kein Einvernehmen habe erzielt werden können.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) beantragt, Beschlussempfehlung 1 – B1 – wie folgt zu ändern: 

Die Bezirke werden aufgefordert, zur Drucklegung ihrer beschlossenen Bezirkshaushaltspläne alle noch fehlenden Anlagen beizufügen und zukünftig jeweils schon mit Beschlussfassung der Entwürfe für die BVV vorzulegen.

Wenn Gruppierungsübersichten, Funktionspläne etc. fehlten oder erst im März nachgeliefert würden, erschwere dies die Beurteilung.

Der Ausschuss 

· stimmt B 1 in dieser Fassung einstimmig zu.

· stimmt B 2 einstimmig zu.

· stimmt B 4 einstimmig zu.

· stimmt B 5 mehrheitlich zu.

Stellv. Vors. Hoffmann erinnert daran, dass der Senat B 6 verändert habe. Demnach solle in den ersten Absatz „Marzahn-Hellersdorf“ eingefügt und der zweite Absatz gestrichen werden. 

Der Ausschuss stimmt B 6 einstimmig zu.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) spricht sich dafür aus, bei B 10 „Pankow und Spandau“ zu streichen, so dass die Regelung für alle Bezirke gelte.

Frau Abg. Kolat (SPD) verweist auf B 12, die das beinhalte.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) bemerkt, damit sei auch B 10 überflüssig, da das Gleiche hier nur für zwei Bezirke festgelegt werde.

Der Ausschuss 

· stimmt B 10 in unveränderter Fassung mehrheitlich zu. 

· stimmt B 12 einstimmig zu.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) beantragt, dem letzten Absatz „während der Zeit der vorläufigen Haushaltswirtschaft gilt“ hinzuzufügen: „und dem Hauptausschuss vierteljährlich zuzuleiten.“ 

Der Ausschuss 

· lehnt diesen Antrag mehrheitlich ab und stimmt B 17 in unveränderter Fassung zu.

· stimmt B 18 einstimmig zu.

· stimmt B 20 einstimmig zu.

· stimmt B 23 einstimmig zu.

· stimmt B 25 einstimmig zu. 

· stimmt B 27 mehrheitlich zu.

· stimmt B 28 einstimmig zu.

Stellv. Vors. Hoffmann ruft die Anträge zu Kapitel 29 09 – Zuweisungen an die Bezirke – auf.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) erläutert, dass der Antrag seiner Fraktion in Schreiben rote Nr. 3620, S. 3 zu Titel 371 05 – Pauschale Mehrausgabe für Zuweisungen an die Bezirke –, den Ansatz 2006 um 18 Mio € und 2007 um 30 Mio € zum vermindern, faktisch eine Erhöhung der Zuweisung an die Bezirke und die Rücknahme der Kürzungen bei den Hilfen zur Erziehung sei. – Es sei sinnvoller, alle Anträge seiner Fraktion zu diesem Kapitel in der Schlussberatung zu behandeln, weil sie bei Kapitel 10 12 gegenfinanziert seien. 

Der Ausschuss vertagt die Behandlung der Grünen-Anträge zu Kapitel 29 90 auf die Schlusslesung und lehnt den Antrag der Fraktion der Grünen in Schreiben rote Nr. 3620, S. 4 zum Kapitel 12 70 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Verkehr – mehrheitlich ab.

[Unterbrechung der Sitzung von 16.50 bis 17.12 Uhr]
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Laufzeit über 2007 hinaus

(hier nur EPl. 15)
	3104



Keine Wortmeldungen.

	
	b)
	Liquidität, Zins- und Schuldenmanagement

Vertraulicher Bericht SenFin – II A – vom 14.10.05

betr. Auflagen Nr. 40 und 68 zum Hh 04/05
	3492



Vertagt.
	
	c)
	IuK-Titelliste; FM-Titelliste; Reste 2004

Listen SenFin - II B - vom 23.8.05

(hier: Anlage 3 - Reste 2004)
	3189



Keine Wortmeldungen.

	
	d)
	Reste 2004

Bericht SenFin - II B - vom 1.11.05
	3189 A



Keine Wortmeldungen.

	
	e)
	Im ersten Halbjahr 2005 zugelassene 

über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpflichtungsermächtigungen

Vorlage – zur Kenntnisnahme – Drs 15/4317

(auf Antrag der Grünen)
	3488



Frau Abg. Pop (Grüne) fragt zu Kapitel 12 70 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Verkehr –, warum eine überplanmäßige Ausgabe von rd. 20 Mio € beim S-Bahn-Vertrag vorgesehen sei. Sei dies nicht der Betrag, der beim Abschluss des neuen Vertrags als Einsparung gutgeschrieben worden sei? Warum werde als Begründung die Erhöhung der Trassenpreise der Deutschen Bahn genannt? Sei dies nicht Bestandteil des Vertrags? Wenn der Vertrag bis 2015 laufe und sich die Trassenpreise weiter erhöhten, könne dies für das Land teuer werden? Wann werde der Vertrag den Abgeordneten vorgelegt?

StS Schulte (SenFin) verweist in Bezug auf die Einsicht in den Vertrag auf die Diskussion zum EPl. 12. – Es handele sich um zwei verschiedene Beträge, die beide bei ungefähr 20 Mio € lägen. Einmal gebe es 20 Mio € Einsparungen, die für den Vertrag ausgehandelt worden seien. Dies sei auch so bei der Veranschlagung berücksichtigt. Unabhängig davon seien 20 Mio € außerplanmäßig als vorläufige Zahlung bewilligt worden. Hier gehe es um einen Streitpunkt zw. der Bahn und Berlin, über einen sogenannten Auslastungszuschlag bei den Trassenpreisen, den sich Berlin für 2003 und 2004 geweigert habe zu bezahlen. Im Rahmen des Vertrags sei vereinbart worden, dass Berlin diesen Trassenpreis nicht akzeptiert und dies im Zweifel rechtlich geklärt werden müsse. Die Bahn klage inzwischen für die Jahre 2003 und 2004 gegen Berlin. Die Bahn habe ihr Trassenpreissystem nun so geändert, dass sie den Auslastungszuschlag abgeschafft habe, dafür aber für Berlin und Hamburg unterschiedliche Tarifregelungen getroffen habe, bei denen Berlin gerade die Summe von 20 Mio € mehr bezahlen müsse als bei der Hamburger Regelung. Diese Summe müsse Berlin vorläufig bezahlen. Berlin mache dies jedoch unter Vorbehalt und habe selbst den Rechtsweg gegenüber der Deutschen Bahn eingeschlagen. 

Abg. Schruoffeneger (Grüne) kritisiert die Berliner Verhandlungsführung, die es der Bahn ermögliche, erst 20 Mio € zu verlangen, gegen deren Zahlung Berlin erst im Nachhinein klagen könne. Wie sei es möglich, dass innerhalb eines laufenden Vertrags ein Preissegment erhöht worden sei? Sei es möglich, dass die Bahn im nächsten Jahr dieses Preissegment erneut erhöhe?

StS Schulte (SenFin) erläutert, dass die Berliner Seite bei den Vertragsverhandlungen keinen Punkt übersehen habe. Es sei schwierig gewesen, einerseits die Kostenabsenkung zu realisieren, andererseits eine handhabbare Regelung für den Streitpunkt zu finden. Dadurch müsse Berlin den Auslastungszuschlag für zwei Jahre nicht bezahlen, müsse jetzt aber das Risiko in Kauf nehmen, ab 2005 vorläufig zu bezahlen. Die Regelung werde jedoch auf dem Rechtsweg überprüft. – Die Trassenkosten würden der Deutschen Bahn von einer anderen Gesellschaft, der DB Netz AG, in Rechnung gestellt. Ob deren Preise nachvollziehbar seien, könne auf dem Rechtsweg überprüft werden. 

Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt nach, wie Berlin sich dagegen abgesichert habe, dass die DB Netz in zwei Jahren wieder die Preise erhöhe. Oder werde jede Preiserhöhung bei der DB Netz AG an Berlin weitergereicht, das dann eine Klage anstrengen müsse?

Herr Treptau (SenStadt) antwortet, wenn es dazu käme, müssten bestimmte Verkehrsleistungen abbestellt werden, die aus Kapitel 12 70 – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung – Verkehr – Titel 540 03 –Leistungen des Regional- und S-Bahnverkehrs – bezahlt würden.

Frau Abg. Pop (Grüne) interessiert, ob es neben den Trassenkosten weitere Streitpunkte gebe, die in den nächsten Jahren zu Buche schlagen könnten.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) fragt nach, ob also die DB Netz im Vertragszeitraum ihre Preise gegenüber der Bahn immer erhöhen könne und diese Erhöhung dann an Berlin weitergereicht werde. 

StS Schulte (SenFin) verneint. Es gebe Regelungen, in welchem Umfang und in welchen Zeiträumen was passieren könne. Außerdem müssten die Preise genehmigt werden und könnten ggf. überprüft werden. 

Herr Treptau (SenStadt) bemerkt, SenStadt habe keinerlei Erkenntnis, dass etwas Derartiges geplant sei. 

Abg. Schruoffeneger (Grüne) bittet darum, dass SenStadt bis Ende Februar die Konditionen, unter denen die DB Netz AG Veränderungen vornehmen könne, aufliste. 

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass SenStadt dies zugesagt habe. Damit sei die Besprechung erledigt.

	
	f)
	Stand des Normenkontrollverfahrens BVerfG

Extreme Haushaltsnotlage Berlins

Bericht SenFin - II A - vom 7.11.05
	2704 B



Vertagt. 


Kapitel 15 00 – Senatsverwaltung für Finanzen – Politisch-Administrativer Bereich und Service –

Titel 526 01 – Gerichts- und ähnliche Kosten – 


	
	
	hierzu:

	
	a)
	Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07

Sammelbericht SenFin - ZS AbtL - vom 24.10.05
	3512
Seite 1-2


Keine Wortmeldungen.


Titel 526 10 – Gutachten – 

	
	
	hierzu:

	
	a)
	Gutachten und Beratungsverträge

Zwischenbericht SenFin - II B - vom 5.10.05
	2463 C



Vertagt.


Kapitel 15 10 – Senatsverwaltung für Finanzen – Vermögen –

Titel 122 02 – Konzessionsabgabe der Bewag – 

Keine Wortmeldungen.


Titel 122 06 – Konzessionsabgabe der Gasag –

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der Grünen, die Ansätze 2006 um 850 000 € und 2007 um 900 000 € zu erhöhen, mehrheitlich ab. 


Titel 141 01 – Bürgschaftsentgelte –

Keine Wortmeldungen.


Titel 141 02 – Rückzahlungen von Bürgschaftsbeträgen – 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der FDP, die Ansätze 2006 und 2007 um je 200 000 € zu erhöhen, mehrheitlich ab.


Titel 671 01 – Ersatz von Ausgaben – 

Keine Wortmeldungen.


Titel 683 46 – Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Zoologischen Gartens – 


Titel 683 47 – Zuschuss zur Deckung des Betriebsverlustes des Tierparks Berlin-Friedrichs​felde – 

	
	
	hierzu:

	
	a)
	Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07

Sammelbericht SenFin - ZS AbtL - vom 24.10.05
	3512
Seite 2-3


Frau Abg. Pop (Grüne) wünscht, dass dem Ausschuss das Ergebnis der Bemühungen um ein gemeinsames Konzept von Zoologischem Garten und Tierpark Berlin-Friedrichsfelde vorgelegt werde, sobald es vorliege. Mit Spannung erwarte sie, wie das Problem gelöst werde, dass der Tierpark Betriebszuschüsse benötige, der Zoo nicht. Liege ein Erbbaurechtsvertrag für den Tierpark bereits vor? Sei dieser finanziell von Vorteil oder von Nachteil?

Abg. Dr. Flemming (SPD) erklärt, dass der Vertrag bis 2008 gelte und dann fortgeschrieben werden solle. Derzeit könne man den konsumtiven Zuschuss wohl kaum absenken, auch wenn SenFin dies fordere. Es müssten andere Einsparmöglichkeiten geprüft werden z. B. bei der Erbbaupacht oder der Nutzung anderer Grundstücke. Der Einschätzung von SenFin, dass nach 2008 eine drastische Absenkung des Zuschusses für Tierpark und Zoo möglich sei, könne er – Redner – sich nicht anschließen. 

Stellv. Vors. Hoffmann spricht für die CDU-Fraktion. Es dürfe nicht der Eindruck vermittelt werden, dass es langfristig an den Zoos kein Interesse mehr gebe. Positive wirtschaftliche Entwicklungen und Mehreinnahmen bei den Zoos würden jedoch begrüßt.

StS Schulte (SenFin) versichert, dass auch SenFin die Förderung für die Zoos nicht einstellen wolle, sondern im Gegenteil zusammen mit Zoo und Tierpark über Konzepte diskutiere, die Einrichtungen langfristig solide abzusichern. SenFin mache hier keine Vorgaben, sondern es handele sich um einen kooperativen Diskussionsprozess über mittelfristige Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Überlegt werde etwa, ob Grundstücke nicht mehr genutzt und verwertet werden könnten oder wie Einsparungen durch Kooperationen erzielt werden könnten. Der Erbpachtvertrag bringe finanziell keine Veränderung gegenüber dem Status quo. 

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) lobt es als „großartige Leistung“, dass Tierpark und Zoo durch Optimierung ihrer Verwaltung 430 000 € eingespart hätten. Es gebe jedoch Grenzen des Sparens. Über das Jahr 2008 hinaus sehe auch seine Fraktion keinen Handlungsbedarf, die Landeszuschüsse zu beschränken. Die Zuwendungsverträge sollten mit den jetzigen Eckwerten verlängert werden. „Doppelangebote bei den Tieren abzubauen“, wie es die Grünen gefordert hätten, lehne er ab. 

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass das Zukunftskonzept der langfristigen Sicherung beider Zoos vorgelegt werden solle, sobald es fertiggestellt sei.


Titel 871 01 – Inanspruchnahme aus Bürgschaften für die gewerbliche Wirtschaft –
	
	
	hierzu:

	
	a)
	Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07

Sammelbericht SenFin - ZS AbtL - vom 24.10.05
	3512
Seite 3-4


Abg. Schruoffeneger (Grüne) wundert sich, dass der Senat die Bezahlung der Bürgschaft für das Tempodrom in Aussicht stelle. Im Untersuchungsausschuss „Tempodrom“ sei man sich keineswegs einig gewesen, dass die Bürgschaft überhaupt bezahlt werden müsse, seien doch die Banken ihren Pflichten in Bezug auf Baucontrolling und Information des Senats etc. nicht nachgekommen. Auch Sen Dr. Sarrazin habe bisher geäußert, rechtlich alles zu überprüfen, um den Bürgschaftsfall zu vermeiden. 

StS Schulte (SenFin) weist darauf hin, dass in der Vorlage von einer Zahlung „unter Vorbehalt“ die Rede sei. Da noch keine Ergebnisse des Ausfallberichts PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsgesellschaft 

– PwC – vorlägen, werde dies wohl noch dauern, bis es zu einer Zahlung komme. Bis geklärt sei, wer tatsächlich bezahlen müsse, sei eine Zahlung unter Vorbehalt insofern günstiger, weil sonst Verzugszinsen in Höhe von 4,2 % anfielen, also 2 % mehr als bei der Finanzierung über den Kassenkreditweg, was bei 8 Mio € eine hohe Summe sei. Derzeit sehe es jedoch nicht so aus, als ob eine Zahlung im Jahr 2005 erfolge. 

Abg. Schruoffeneger (Grüne) hält es symbolisch für ungeschickt, wenn das Land Zahlungen leiste. In der Rechtsposition, nicht bezahlen zu müssen, lasse man es auf eine Klage ankommen und müsste die Gelder dann auch nicht zurückfordern. SenFin solle den Hauptausschuss, bevor eine Zahlung erfolge, über die Ergebnisse des Ausfallberichts von PwC informieren. 

Frau Abg. Kolat (SPD) fordert, dass SenFin über das Ergebnis des PwC-Berichts berichten solle. Eine Vorabzahlung halte sie aus den von ihrem Vorredner genannten Gründen für ungünstig. Wenn der Bericht vorliege, müsse erneut über das Thema gesprochen werden.

StS Schulte (SenFin) erklärt, dass eine Zahlung im Jahr 2005 nicht wahrscheinlich sei, weil die Prozesse noch nicht abgeschlossen seien. Sobald der PwC-Bericht vorliege, werde der Hauptausschuss informiert.

Stellv. Vors. Hoffmann hält fest, dass bevor eine Zahlung erfolge, der Hauptausschuss informiert werden solle und die Ergebnisse des Ausfallberichts der PwC vorgelegt werden sollten. 


Titel 871 02 – Inanspruchnahme aus Bürgschaften für den Wohnungsbau –
(Grüne)

Keine Wortmeldungen.


Kapitel 15 14 – Landesamt zur Regelung offener Vermögensfragen/Landesausgleichsamt
	
	
	hierzu:

	
	a)
	Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07

Sammelbericht SenFin - ZS AbtL - vom 24.10.05
	3512
Seite 4-6


Abg. Schruoffeneger (Grüne) kritisiert, dass das LARoV nicht wie vorgesehen 2008, sondern erst 2010 abgewickelt werden solle und sich herausgestellt habe, dass 60 Stellen nicht abgebaut, sondern die zum ZeP überstellten Personen wieder auf ihre alten Arbeitsplätze delegiert worden seien. Deshalb wünsche er von SenFin einen Zeitplan über die ursprünglich geplanten Phasen des Personalabbaus 2006 bis 2008 und die tatsächliche Personalzahl jetzt und in den Folgejahren – inklusive der wieder eingesetzten Überhangkräfte. 

StS Schulte (SenFin) bemerkt, ein solcher Bericht könne bis zur Sommerpause geliefert werden.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) fordert den Bericht bis Mai 2006.

Stellv. Vors. Hoffmann hält fest, dass der Bericht bis Mai 2006 geliefert werden solle.


Titel 518 20 – Mietausgaben für die Nettokaltmiete aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus dem 


Facility-Management –

	
	
	hierzu:

	
	a)
	Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07

Sammelbericht SenFin - ZS AbtL - vom 24.10.05
	3512
Seite 6-8


Keine Wortmeldungen.


Kapitel 15 22 – Zentrale Steuerung des Personalüberhangs

Titel 525 06 – Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für Personalüberhangkräfte –

Der Ausschuss lehnt den FDP-Antrag aus dem Schreiben rote Nr. 3615 A, den Ansatz des Titels in den Jahren 2006 und 2007 je um 125 000 € abzusenken, mehrheitlich ab.


Titel 540 10 – Dienstleistungen – 

Der Ausschuss lehnt den FDP-Antrag aus dem Schreiben rote Nr. 3615 A, den Ansatz des Titels in den Jahren 2006 und 2007 je um 150 000 € abzusenken, mehrheitlich ab.


Titel 812 83 – IT-Investionen –

Der Ausschuss lehnt den FDP-Antrag aus dem Schreiben rote Nr. 3615 A, den Ansatz des Titels in den Jahren 2006 und 2007 je um 1,2 Mio € abzusenken, mehrheitlich ab.


Kapitel 15 30 – Senatsverwaltung für Finanzen – Steuern –

Titel 518 01 – Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume – 

Keine Wortmeldungen.


Titel 632 01 – Ersatz von Verwaltungsausgaben an Länder –

Der Ausschuss lehnt den FDP-Antrag aus dem Schreiben rote Nr. 3615 A, den Ansatz des Titels im Jahr 2006 um 678 000 € und im Jahr 2007 um 352 000 € abzusenken, mehrheitlich ab.


Titel 632 07 – Anteil an gemeinsamen Einrichtungen der Länder – 

	
	
	hierzu:

	
	
	Einheitliche Software für das Besteuerungsverfahren

Bericht SenFin - III E - vom 2.11.05
	3171 A



Frau Abg. Pop (Grüne) wünscht eine Übersicht über die IT-Kosten pro Arbeitsplatz in den Verwaltungen 

– Steuerverwaltung und allgemeine Verwaltung – der Bundesländer. Im Bericht gebe es nur einen Wert für Hessen. 

Frau Abg. Meister (FDP) fragt, warum es bei ca. 10 Mio € IT-Kosten insgesamt über 2007 hinaus keine VE im Haushalt gebe. 

Abg. Wambach (CDU) möchte wissen, wie hoch die Liquidationskosten für die fiscus GmbH für Berlin seien. Komme es zu weiteren Kosten als dem aufgeführten Anteil Berlins von 272 000 € und dem Nachschuss von 145 000 €, der noch auf die Länder verteilt werde? Warum habe man sich nicht für eine Insolvenz entschieden und nehme weitere Abwicklungskosten auf sich? Über die Verluste, die Bund und Länder mit FISCUS gemacht hätten, müsse noch einmal gesondert gesprochen werden. 

StS Schulte (SenFin) erläutert, dass im Bericht die Kosten eines IT-Arbeitsplatzes in der allgemeinen Verwaltung in Hessen als Vergleich herangezogen worden seien, um zu zeigen, dass die vergleichsweise hohen Kosten für einen IT-Arbeitsplatz in der Berliner Steuerverwaltung immer noch niedrig seien. Es sei jedoch nicht machbar, vergleichbare Daten über die Kosten von IT-Arbeitsplätzen in den Verwaltungen der anderen Bundesländer zu erhalten. Was unter IT-Kosten zu verstehen sei, sei nicht definiert. 

Bei laufenden Kosten der Verwaltung, die jedes Jahr anfielen, wie hier die IuK- und Sachmittelkosten, werde keine VE benötigt. Bei Investitionsmaßnahmen sei es dann nötig, wenn konkrete Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen würden. 

Berlin müsse 272 000 € für die Inanspruchnahme von Leistungen der fiscus GmbH aufbringen, nicht für deren Abwicklung. Für die Abwicklung müssten – aus heutiger Sicht – alle Länder insgesamt 145 000 € aufbringen. – Die Finanzminister der Länder und der Bundesfinanzminister hätten es für psychologisch ungeschickt gehalten, das gemeinsam installierte Unternehmen in die Insolvenz gehen zu lassen. 

Frau Abg. Meister (FDP) interessiert, ob ab 2008 für die zweite Migrationsstufe bei der Übernahme des Automationsverfahrens nur laufende Verwaltungskosten anfielen oder auch andere Kosten und damit eine VE. 

Frau Abg. Pop (Grüne) wendet ein, wenn die Definition der IT-Kosten pro Arbeitsplatz schwierig sei, sei der im Bericht abgedruckte Vergleich mit Hessen fragwürdig. 

Abg. Wambach (CDU) wundert, dass es auch dem Senat von Berlin eine halbe Million Euro wert sei, eine schlechte Außenwirkung durch eine Insolvenz von fiscus GmbH zu vermeiden. Auch wenn bis März 2006 nicht für die Abwicklung, sondern für „Leistungen“ 272 000 € bezahlt werden müssten, erhalte Berlin keine Leistungen, weil fiscus bisher kaum verwertbare Produkte zustande gebracht habe. Die Diskussion über FISCUS und die Abwicklung der GmbH werde es mit der entsprechenden Außenwirkung ohnehin noch geben.  

StS Schulte (SenFin) antwortet Frau Abg. Meister, dass der Senat keine Verpflichtungen für Folgejahre eingehe. – Der Hinweis auf die IT-Kosten in Hessen habe nicht den Charakter einer wissenschaftlichen Studie. – Die Abwicklung von fiscus GmbH ermögliche es, die dort vorhandenen Produkte und das Know how geordnet überzuleiten und für die Steuerverwaltung verfügbar zu machen. Es sei nicht so, dass die Gesellschaft nichts produziert habe.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage rote Nr. 3171 A zur Kenntnis.


Titel 812 62 – Übernahme von einheitlichen Besteuerungsverfahren – 

Keine Wortmeldung.


Titel 812 65 – Automatische Zeiterfassung –


Keine Wortmeldung.


Kapitel 15 31 – Finanzämter

Titel 111 19 – Verspätungs- und Säumniszuschläge –


Titel 518 03 – Mieten für Maschinen und Geräte –


Titel 526 01 – Gerichts- und ähnliche Kosten –


Titel 540 10 – Dienstleistungen –

Abg. Meyer (FDP) fragt, ob es für den Dienstleister, der für arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Leistungen bis zum 30. Juni nicht die vertraglich vereinbarten Leistungen gebracht habe, Vertragsstrafen gebe.

StS Schulte (SenFin) verneint. SenFin habe zuerst einmal nicht bezahlt. Zweitens habe sich der Dienstleister nicht für künftige Aufgaben qualifiziert. 


Titel 540 23 – Fahndungsmaßnahmen –

	
	
	hierzu:

	
	a)
	Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07

Sammelbericht SenFin - ZS AbtL - vom 24.10.05
	3512
Seite 8-9


Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass der Bericht ohne Aussprache zur Kenntnis genommen worden sei.


Titel 111 32 – Ersatz von Prozesskosten –

	
	
	hierzu:

	
	a)
	Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07

Sammelbericht SenFin - ZS AbtL - vom 24.10.05
	3512
Seite 9


Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass der Bericht ohne Aussprache zur Kenntnis genommen worden sei.

	
	
	IuK-Titel des Einzelplans 15
	


Beratung nach Anlage 1 Seiten 84-91 der

	
	
	IuK-Titelliste; FM-Titelliste; Reste 2004

Listen SenFin - II B - vom 23.8.05
	3189


	
	
	hierzu auch:

	
	
	IuK betreffende Berichte

Übersicht Abghs III D vom 28.10.05
	3344 E



Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass die Berichte ohne Aussprache zur Kenntnis genommen worden seien.

	
	
	hierzu:

	
	a)
	Geplante IT-Maßnahmen des EPl. 15

Schreiben SenInn - ZS C 2 Ga -

vom 2.9.05 

(auf Vorschlag von VerwRefKIT)
	3259



Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass der Bericht ohne Aussprache zur Kenntnis genommen worden sei.


Kapitel 1530 Titel 540 60 – Dienstleistungen für die IuK-Technik –


	
	
	hierzu:

	
	a)
	Kosten für den Arbeitsbereich Druck und Papiernachbereitung

Schreiben SenFin - III E - vom 13.9.05
	3295



Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass der Bericht ohne Aussprache zur Kenntnis genommen worden sei.


Kapitel 1500 Titel 972 11 (neu) – Pauschale Minderausgaben IuK –
	
	
	hierzu:

	
	a)
	Haushaltsplan 2006/07 - Änderungsanträge IuK-Titel

Antrag der SPD und Linkspartei.PDS vom 2.11.05

(hier nur: 1500/972 11)
	3548



Frau Abg. Flesch (SPD) weist darauf hin, dass die Koalition aus dem Antrag der Fraktion der Grünen in Schreiben rote Nr. 3544 den folgenden zweiten Satz der Erläuterung des Titels aufnehme:

Die Einsparungen sind bei den Titeln der Maßnahmengruppe 01 insbesondere bei den Titeln 511 11, 511 43, 540 60 und/oder 812 89 zu erwirtschaften.

Der Ausschuss stimmt dem Antrag der Koalition aus dem Schreiben rote Nr. 3548, den Ansatz 2006 um 582 500 € und den Ansatz 2007 um 614 200 € zu vermindern, mehrheitlich zu.

Der Antrag der Fraktion der Grünen, Schreiben rote Nr. 3615 Seite 2, bei Kapitel 15 00 Titel 972 06 – Pauschale Minderausgaben für steuerbare Ausgaben – den Ansatz 2006 um 900.000 € und 2007 um 800 000 € abzusenken, wird mehrheitlich abgelehnt.

Der Antrag der Fraktion der FDP aus Schreiben rote Nr. 3615 A, Seite 1 in Kapitel 15 10 den Ansatz des Titels 511 43 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik – in den Jahren 2006 und 2007 um jeweils 10.000 € zu abzusenken, wird mehrheitlich abgelehnt.

Der Antrag der Fraktion der FDP aus Schreiben rote Nr. 3615 A, Seite 1, im Kapitel 15 20 den Ansatz des Titels 540 60 – Dienstleistungen für die IuK-Technik – im Jahr 2006 um 572.000 € und im Jahr 2007 um 57.000 € zu mindern, wird mehrheitlich abgelehnt.

Der Antrag der FDP-Antrag aus Schreiben rote Nr. 3615 A, Seite 2, im Kapitel 15 21 den Ansatz des Titels 511 43 – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik – in den Jahren 2006 und 2007 um jeweils 15.000 € zu mindern, wird mehrheitlich abgelehnt.

	Produktorientierte Darstellung Einzelplan 15

hierzu:

Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07

Sammelbericht SenFin - ZS AbtL - vom 24.10.05
	3512
Seite 9-11


Der Ausschuss der Ausschuss nimmt ohne Aussprache die Seiten 9 bis 11 des Sammelberichts 3512 zur Kenntnis.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass dem Einzelplan 15 insgesamt gegen die Stimmen der Oppositionsfraktionen zugestimmt werde.

	Facility-Managment-Titel des gesamten Haushaltsplans
a) IuK- und FM-Titelliste
Liste SenFin - II B - vom 23.8.05

Anlage 2 – FM-Titelliste
	3189



Der Ausschuss nimmt die rote Nr. 3189 ohne Aussprache zur Kenntnis.

	hierzu:
Facility-Management

BIM, SILB, LfG

Bericht SenFin - I D - vom 24.10.05
	3513



Vertagt.

	Facility-Management

Aufmaß von Büroflächen

Bericht SenFin - I D - vom 27.10.05
	3559



Abg. Schruoffeneger (Grüne) ist unklar, wie die Umsetzung der angekündigten Maßnahmeerfolgen solle. Ab dem Jahr 2006 solle von dem Auflagenbeschluss Gebrauch gemacht werden, eine 20-prozentige und im Jahr 2007 nur noch eine 10-prozentige Flächenüberschreitung hinzunehmen. Dies solle mittels Sperren erfolgen. Für das Jahr 2006 werde eine Summe von 3,3 Mio € prognostiziert, im Jahr 2007 müsse es entsprechend mehr sein. Er spreche sich dafür aus, dies entsprechend im Haushalt auszuweisen und für das Jahr 2006 eine PMA in Höhe von 3,3 Mio € einzustellen sowie eine PMA in Höhe von 5 Mio € im Jahr 2007. Bei der PMA 2007 handele es sich um eine vorsichtige Schätzung, weil er von einem zügigen Lerneffekt ausgehe.

Da die anderen Vorlagen zum Facility-Management-Komplex vertagt seien, bitte er zu Freitag lediglich um die Beantwortung zweier Fragen: Welche Kostenerstattungen würden an den zentralen Stellenpool geleistet? Seiner Ansicht nach müssten derzeit für 54 Dienstkräfte und ab dem nächsten Jahr für mehr als 300 Dienstkräfte Kosten erstattet werden. Die entsprechenden Zahlen könne er im Wirtschaftsplan nicht finden. Bezüglich der Vermessung der Flächen und der Aussage, dass das eigene Personal für diese Aufgabe nicht ausreiche, weshalb diese Aufgabe fremdvergeben werde und das eigene Personal die Fremdfirmen kontrolliere, bitte er bis Freitag um eine Klärung, wie die Aufgabenabgrenzung aussehe.

Stellv. Vors. Hoffmann fragt nach, ob der Antrag der Fraktion der Grünen zur Schlusslesung zurückgestellt werden solle.

Abg. Krüger (PDS) stellt klar, dass das Thema Facility-Management nicht auf die Schlussrunde, sondern den 7. Dezember 2005 vertagt worden sei.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) bittet angesichts dessen darum, seine gestellten Fragen heute zu beantworten.

StS Schulte (SenFin) macht deutlich, dass keinesfalls eine PMA abgesetzt werden könne. Um die PMAs für den Bereich Facility-Management im Umfang von 30 Mio € im Haushalt konkretisieren zu können, würden alle an verschiedenen Stellen auftretenden Einsparungen benötigt. Es könne nicht einerseits eine pauschale Absetzung und andererseits eine Vielzahl von Einzelabsetzungen geben.

Herr Teichert (BIM GmbH) erläutert, dass das vorhandene Personal des LfG nicht dafür reiche, um die gesamten Flächen während der dafür zur Verfügung stehenden Zeit zu vermessen. Diese Arbeit sei zwar begonnen worden, das Personal habe aber nicht verstärkt werden können, weil sich keine entsprechend qualifizierten Kräfte im Stellenpool befänden. Deshalb sei die Leistung an Externe vergeben worden, damit die Flächenaufmaße zügig erstellt werden könnten. Das vorhandene Personal kontrolliere nun stichprobenartig, ob die Flächenaufmaße dem Pflichtenheft entsprächen. Darüber hinaus nehme das Personal in denjenigen Gebäuden das Flächenaufmaß vor, die nicht der AllARaum unterlägen – beispielsweise dem Roten Rathaus.

Frau Abg. Kolat (SPD) bezieht sich auf die Aussage, dass mit den verschiedensten Verwaltungen Gespräche geführt würden, um das Flächenoptimierungspotential auszuloten. Es werde zudem erwähnt, dass sich die BIM GmbH darum bemühe, mit den Verwaltungen ins Gespräch zu kommen, die bislang die Notwendigkeit einer Flächenoptimierung ablehnten. Um welche Verwaltungen handele es sich und wie solle weiter vorgegangen werden? Würden die Budgets abgesenkt?

Abg. Schruoffeneger (Grüne) möchte wissen, wie mit den Gebäuden umgegangen werde, die nicht der 
AllARaum unterlägen. Würden bestimmte Flächen herausgerechnet und die AllARaum auf die typische Büronutzung dennoch angewandt? – Wie viele eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch vom ZeP seien für den Bereich „Plausibilisierung der von Drittfirmen gelieferten Daten“ eingesetzt?

Abg. Meyer (FDP) möchte wissen, wann im Jahr 2006 die Mittel auf Grund der Ergebnisse des Flächen-
aufmaßes abgesetzt werden sollten. Wann werde der Ausschuss über die Ergebnisse der abgeschlossenen Aufmaße informiert?

Herr Teichert (BIM GmbH) führt aus, dass die Kontrolle der Aufmaße vom LfG vorgenommen werde. Seines Wissens seien damit drei bis fünf Personen beschäftigt. Die 2. Tranche des Sondervermögens der ersten Phase sei so gut wie aufgemessen. Es müssten jedoch noch die Gerichte aufgemessen werden, wobei das Kriminalgericht vorgezogen worden sei wegen akuten Handlungsbedarfs. Es sei festzustellen, dass es auch bei den Gerichten Flächenabweichungen gebe. Im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung über die Flächen und die Flächenentwicklung werde Anfang 2006 darüber berichtet werden, welche Flächen tatsächlich vorhanden seien im Vergleich mit dem ursprünglich angenommenen Bestand. Es sei kein Geheimnis, dass manche Verwaltungen deutlich mehr als 20 qm Fläche pro Kopf verbrauchten. Dazu gehöre u.a. das Statistische Landesamt. Bislang habe sich das StaLA noch nicht dazu bereit erklärt, den Flächenverbrauch von 21 qm bis zu 23 qm pro Kopf auf 13 oder 14 qm zu reduzieren. Er strebe eine kontinuierliche Verbesserung an, weshalb man sich mit den betroffenen Verwaltungen in ständiger Abstimmung befinde.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) geht davon aus, dass alle am Standort Alt Friedrichsfelde untergebrachten Verwaltungen zu viel Fläche verbrauchten. Deshalb müsse aus seiner Sicht eine Entscheidung getroffen werden, wie dieser Standort insgesamt verdichtet werden könne. – In der Vorlage werde auch auf das Thema Insourcing extern vergebener Dienstleistungen eingegangen. Dazu heiße es, dass Insouricing extern vergebener Dienstleistungen möglich werde, sofern zusätzliches Personal aus dem ZeP für den LfG zur Verfügung gestellt werde. In Vorlagen der Finanzverwaltung zum Thema ZeP heiße es hingegen, dass kein Übergangseinsatz bewilligt werden könne, wenn damit Dienstleistungen verdrängt würden, die bereits vergeben seien. Er bitte deshalb um Erläuterung, wie sich diese beiden Aussagen zueinander verhielten.

Abg. Krüger (Linkspartei.PDS) weist darauf hin, dass der Kollege Schruoffeneger aus einer vertagten Vorlage zitiert habe. – Er teile im Übrigen die kritische Analyse. Wenn es 300 Reiniger und Reinigerinnen im ZeP gebe, müsse die Frage gestellt werden, wie Insourcing organisiert und Fremdvergabe reduziert werden könne.

Herr Teichert (BIM GmbH) bemerkt, dass der Standort Alt Friedrichsfelde durch die Verlagerung des BA Lichtenberg an diesen Standort demnächst besser ausgelastet werde. Darüber hinaus sei das LISUM im Jahr 2004 aus der Storkower Straße nach Alt-Friedrichsfelde umgezogen. Bei Umzügen erfolge selbstverständlich eine AllaRaum-konforme Belegung.

Das Personal, das in der BIM GmbH GmbH tätig sei, stamme nicht aus dem Stellenpool, vielmehr handele es sich um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Verwaltung, die zur BIM GmbH gewechselt seien, es gebe auch Beamtinnen und Beamte, die sich hätten beurlauben lassen, und bei der BIM GmbH einen Anstellungsvertrag erhalten hätten. Mit Beginn des Jahres 2005 würden die Kosten des LfG nachrichtlich auf der Grundlage marktüblicher Entgelte errechnet, ab 2006 sei Titel 517 15 – Nebenkosten aus der Anmietung von Räumen – in den jeweiligen Einzelplänen verstärkt worden. Es verbleibe ein Betrag, der aus Kapitel 29 90 als Zuschuss an den LfG gezahlt werde.

Die 300 Reinigerinnen und Reiniger, die im Wesentlichen aus den Kindertagesstätten dem LfG zur Verfügung gestellt würden, reinigten auch in Zukunft Kindertagesstätten. Allerdings würden sie unter der Regie des LfG tätig, was zu einer Produktivitätssteigerung führe, weil es eine zentrale Personalführung gebe. Die Bezahlung erfolge so wie bisher. Das praktizierte Insourcing sei aus seiner Sicht kein Widerspruch, weil keine laufende Verträge beendet würden. Bei auslaufenden Verträgen und entsprechend vorhandenem Personal beim LfG werde dieses auch eingesetzt.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) bittet die Finanzverwaltung bis Freitag zu klären, welche Erstattungen vom Komplex Facility-Management an den ZeP gingen, einmal für die 54 Personen im Jahr 2005 – plus zwölf Vermesser – sowie für die rund 300 Personen im Jahr 2006.

Stellv. Vors. Hoffmann stellt fest, dass der erbetene Bericht zugesagt und die rote Nr. 3559 zur Kenntnis genommen sei.

	c) Personalstruktur, Personaleinsatz

bei LfG und BIM

Bericht SenFin - I D - vom 7.11.05

d) Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07 EPl. 29

Sammelbericht SenFin - II B - vom 28.10.05

e) Facility-Management

finanzielle Effekte, zentral verwaltete 

berufsbildende Schulen

Bericht SenFin - I D - vom 10.11.05
	3604
3546
Anlage 14

3613


Vertagt.

	Zum Einzelplan 05
hierzu:
Facility-Management bei Polizei und Feuerwehr
Bericht SenInn - ZS A 11 Br -

vom 6.9.05

hierzu liegt vor:
Berichte zur Haushaltsberatung 2006/07 EPl. 05

Sammelbericht SenInn - ZS A / III A - vom 10.05
	3244
3499
Seiten 22-23


Der Ausschuss nimmt die Seiten 22 und 23 des Sammelberichts rote Nr. 3499 ohne Aussprache zur Kenntnis.

	Zum Einzelplan 06
hierzu:
Mieten für Stellplätze auf Dienstgrundstücken

SenFin - I D - vom 25.10.05
	3511


Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 3511 ohne Aussprache zur Kenntnis.

	Zum Einzelplan 09
hierzu:

Facility-Management

Bericht SenGesSozV - II SL 2 - vom 4.11.05

(0924/517 15)
	3297 F


Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 3297 F ohne Aussprache zur Kenntnis.

	Zum Einzelplan 10
hierzu:

Facility-Management

Bericht SenBildJugSport – SE ZD Ltr. – vom 13.10.05
	3297 E



Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 3297 E ohne Aussprache zur Kenntnis.

	Zum Einzelplan 12
hierzu:

Facility-Management

Bericht SenStadt – Berliner Forsten – vom 15.10.05

betr. 1211
	3297 D


Frau Abg. Pop (Grüne) möchte wissen, wie der Sachstand bezüglich der Übertragung des 2. Frauenhauses in das Fachvermögen SenWiArbFrau aussehe.

Abg. Meyer (FDP) bittet um eine Begründung, weshalb eine Übertragung an die BIM GmbH  nicht habe stattfinden können.

Herr Teichert (BIM GmbH) legt dar, dass es ein Projekt gegeben habe, dessen Ergebnis gewesen sei, dass die Gebäudeverwaltung im Rahmen einer Verwaltungshelferlösung betrieben und die Forsten vom Land Brandenburg verwaltet werden sollten.

Herr Lakenberg (Berliner Forsten) führt aus, dass untersucht worden sei, was die kostengünstigste Lösung mit den geringsten Fixkosten sei. Wäre eine Übertragung an die BIM GmbH erfolgt, hätten die Grundstücke neu vermessen werden müssen. Es hätten Straßenreinigungsentgelt sowie höhere Grundsteuern entrichtet werden müssen. Durch die Verwaltungshelferlösung könnten die Fixkosen vermieden werden. – Das Grundstück mit dem 2. Frauenhaus befinde sich im Fachvermögen der Berliner Forsten. Der Bezirk Spandau habe den Auftrag erhalten, das Grundstück zu vermessen, danach werde es an den Liegenschaftsfonds abgegeben.

Herr Treptau (SenStadt) ergänzt, dass sich die Verwaltung bereits seit dem Jahr 1995 der Wohnbauten- und Beteiligungsgesellschaft mbH –WoBeGe – zu sehr günstigen Konditionen bediene.

Frau Abg. Breitenbach (Linkspartei.PDS) fragt nach, wohin das Frauenhaus abgegeben werde.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) hat die Ausführungen so verstanden, dass die Fixkosten deshalb angefallen wären, weil Gelände, das bisher als Forsten ausgewiesen gewesen sei, ausgegrenzt und als Wohngrundstück hätte ausgewiesen werden müssen. – [Die Verwaltung bestätigt dies durch Nicken.]

Herr Lakenberg (Berliner Forsten) trägt vor, dass ein neues Flurstück mit den Gebäuden des 2. Frauenhauses gebildet werde. Diese werde an den Liegenschaftsfonds abgegeben.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) wundert sich darüber, dass das Grundstück an den Liegenschaftsfonds abgegeben werden solle. Dieser sei eigentlich für die Vermarktung von Grundstücken zuständig. Im konkreten Fall handele es sich aus seiner Sicht um einen klassischen Fall von Fachvermögen.

StS Schulte (SenFin) bemerkt, dass es eine lange Debatte darüber gegeben habe, unter welchen Bedingungen eine unentgeltliche Überlassung vorgenommen werden könne. Am Ende sei man zu der Auffassung gelangt, dass es die vernünftigste Lösung sei, das Grundstück an den Liegenschaftsfonds zu übertragen, verbunden mit einer zeitlich befristeten Nutzung von fünf Jahren. Die Vermessung werde deshalb nötig, weil sich die Gebäude etwa in der Mitte des Grundstücks befänden und diese von Wald umgeben seien. Der Liegenschaftsfonds wolle jedoch keinen Wald pflegen. Deshalb werde das Grundstück geteilt. Grundsätzlich sei die Fläche aber verwertbar und man werde sehen, wie auf längere Sicht damit umgegangen werde.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) hält dies von der Systematik her für schwierig. Es gebe eine Einigung darüber, dass alle Überlassungen unter Wert im Haushaltsplan aufgeführt werden müssten, um indirekte Subventionen erkennen zu können. Nunmehr erfahre der Ausschuss eher zufällig, dass auch der Liegenschaftsfonds Überlassung unter Wert mache, die dem Ausschuss aber nicht zur Kenntnis gelangten. Weshalb könne das Grundstück nicht in das Fachvermögen SenWiArbFrau übernommen werden?

StS Schulte (SenFin) korrigiert seine Aussage dahin, dass es sich nicht um eine Überlassung unter Wert, sondern um eine Zwischennutzung handele. Der Ausschuss habe beschlossen, dass Grundstücke, die nicht unmittelbar zu veräußern seien, gegen Übernahme der Betriebskosten für Zwischennutzungen zur Verfügung gestellt werden könnten. Auf dieser Grundlage erfolge die Überlassung durch den Liegenschaftsfonds.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) erinnert daran, dass die Finanzverwaltung definiert habe, dass Zwischennutzungen von maximal sechs Monaten zulässig seien.

StS Schulte (SenFin) erklärt, dass im konkreten Fall eine Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen vorliege.

Der Ausschuss nimmt den Bericht rote Nr. 3297 D zur Kenntnis.

	Zum Einzelplan 13
hierzu:

Betriebs- und Nebenkosten im Rahmen des Facility-Managements

Bericht SenWiArbFrau - I C -

vom 1.9.05 betr. 13 00/517 15
	3215


Abg. Schruoffeneger (Grüne) entnimmt der Vorlage, dass das Gebäude Storkower Straße 134 weiterhin behalten werden müsse, weil es für die langfristige Aktenlagerung benötigt werde. Gebe es im gesamten Land Berlin keine anderen Räume, in denen Akten gelagert werden könnten?

Herr Teichert (BIM GmbH) erklärt, dass die Antwort aus der Sicht von SenWiArbFrau richtig sei. Die BIM GmbH werde das Gebäude auch noch für andere Zwecke nutzen, demnächst werde es eine entsprechende Vorlage geben.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) merkt an, dass SenWiArbFrau die Ansätze für die Anmietung des Gebäude ausweise.

Herr Teichert (BIM GmbH) betont, dass SenWiArbFrau lediglich eine Teilfläche angemietet habe. Wenn es eine alternative Unterbringungsmöglichkeit gebe, würden die Akten woanders untergebracht.

Abg. Schruoffeneger (Grüne) beantragt, den Ansatz des Titels 517 15 im Jahr 2007 qualifiziert zu sperren.

Der Ausschuss beschließt entsprechend.

	Zum Einzelplan 17
hierzu:

Facility-Management – Kulturflächen

Zwischenbericht SenWissKult

- KA 3 Wie – vom 16.9.05
	3248 A



Der Ausschuss nimmt den Zwischenbericht 3248 A ohne Aussprache zur Kenntnis.

	Zum Einzelplan 29

Kapitel 2900 Titel 68281 – Zuschuss an den Landesbetrieb für Gebäudebewirtschaftung –
	


Keine Wortmeldungen.

Punkt 3 der Tagesordnung

	Verschiedenes
	


Keine Wortmeldungen.
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